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Lagebericht und Jahresabschluss für das Geschäftsjahr

vom l. Januar bis zum 31, Dezember 2020





LandcsbctriebWaId und Holz Nordrhein-WestfaIen, Münster

A. Rahmenbedingungen

A.l Organisatorische Rahmenbedingungen

Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordi-hein-Westfaien (nachfolgend „Wald und Holz NRW")

nimmt als rechtlich unselbstständiger, organisatorisch selbstständiger Teil der

Landesverwaltung Aufgaben im Rahmen der Geschäftsfelder „Landeseigener Forstbetrieb",

„Forstliche Dienstleistungen" und „Hoheit" wahr. Er stellt insofern organisatorisch eine

Einheltsforstverwaltung in NRW dar. Dadurch werden erhebliche Synergien zwischen den

Geschäftsfeldern erschlossen und durch die Betreuung eine. Fülle hoheitlicher Akte bei

Watdbesitzenden im Zuge der Beratung vermieden. Das Land hat Wald und Holz NRW zur

Erftitlung seiner Aufgaben durch Gesetz das Verwaltungsgrundvermögen „Sonderliegenschaft

Forst" wirtschaftlich zugeordnet (§ 31 Abs. l LFoG).

Das betriebliche Leitbild von Wald und Holz NRW Ist vom Prinzip der Nachhaltigkeit getragen.

Es verpflichtet, nicht zu Lasten der zukünftigen Generationen zu wirtschaften. Betraf das

zunächst nur die wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit (Nutzung höchstens in Höhe des

Zuwachses), beherzigt die Forstwirtschaft heute auch deren ökologische und soziale

Dimensionen. Nachhaltigkeit ist für Wald und Holz NRW nicht lästige Pflicht, sondern

Erfolgs faktor. Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und

Verbraucherschutz des Landes N ordrh ei n-Westfalen (MULNV).

Wald und Holz NRW besteht neben der Zentrale aus 16 Außenstellen (15 Regionalforstämtern

sowie dem Nationalparkforstaint Eifel). Der Betrieb ist mit einer Personal stärke von

1.351 Beschäftigten (Vorjahr 1.337) auf der gesamten Waldfläche des Landes präsent. Die

Aufgaben des Betriebes sind durch die Anforderungen aus dem Waldbesitz wegen Dürre, Sturm

und Borkenkäfer weiter gestiegen. Deren Umfang übersteigt die Anfordeningcn infolge des

Orkans Kyril! deutlich. Die Umsetzung wird erschwert durch die parallel abzuwickelnde

Umstellung auf den Wettbewerb mit anderen Anbieten") bzw. die Konversion der Betreuung in

Kichtung diskrimmierungsfreie Direkte Fördemng bis Ende des Jahres 2021. Daneben stellen

Klimawandel und die Ansprüche der erholungssuchenden Gesellschaft insbesondere in Zeiten

des Corona-bedingten Lockdowns alle Forstbetriebe und die Forstleute von Wald und Holz

NRW vor zunehmende Herausforderungen.

Das Lehr- und Versuchswesen und der Bereich Holzwirtschaft von Wald und Holz NRW

wurden in Form einer einzigen Organisationseinheit am Standort Arnsberg konzentrierl und

weiterentwickelt. Die forschungs- und wissenstransferbezogenen Aufgabenbereiclie des Lehr-

und Versuchsforstamtes, die Aufgaben des Fachbereichs V (inkl. Klimaschutz und



Holzwirtschaft) und die Schwerpunktaufgabc Waldschi-itzmanagemenf in'i Regional forsiamt

Bergisches Land wurden zum „Zentrum für Wald und Holzwirtschan

(ZWH)'' zusammengefassl. Die Nälie /.u den Kunden und damit zur forstlichen Praxis ist für

dessen Aufgabenerfüllung charakteristisch und notwendig. Die Anwendungsorientierung bei

gleichzeitigem Ausbau \vissenschaniicher E.\pertise und Kompetenz, der Wissenstransfer, die

Aus- und Weiterbildung sowie die Förderun.H der Holzver\vendung/-wirtschaf1 sind dessen

Kcrnziele.

Der Frauenanteil beim forsflichen Personal und in Führungspositionen wird weiter steigen. Die

internen Potentiale an Fachkräften werden gezielt entwickelt. Die Vcrhcamtung von

Nachwuchskräften erhöht die Attraktivität des Betriebes auf dem Arbeil.smarkl. Die

Bewältigung des Generationemveclisels stellt in Bezug auf den Wissenstransfer eine

Heran sforderung dar. Hier sind die Perspektivslellen eine besonders geeignete Methode, die

F.inarbeitung von Nadmuchskräften durch erfahrenes Personal und dadurch den Transfer des

vorhandenen ErfahrunRSwissens ?xi sichern.

Die Sonderstelluny von Wald und S-Iolx NRW unter den Landesbetrieben ticyt in der

Langl'ri&tigkeit der naturalcn Ablaufe und der sehr großen Abhangigkeil von Naturereignissen,

Konjunktur und (IIolz-)Markt. Die flächencleckende Präsenz der Foi-stleute ist zur Sicherung

der Waldfunktionen und der GemeinwohlcU.ifgaben notwendig.

A.Z Finsinzielle Rahmenbedmgnngen

A.2.1 Transfc'rzufüSiruagen des Landes

Die an Wald und Holz NRW vom Land MRW übertragenen Aufgaben werden insbesondere in

den Geschäftst'etdern Fürstliche Dienstleistungen und Hoheit durch Transferzuführunyen ans

dem Landeshaushall finanziert. Aufgrund der Vorgaben des Finanzministeriums NRW sind

diese erfol.H.swirksam ein/ubuchen. Im Einvernehmen mit der testierenden

Wirtschaftsptlifungsgesellschaft wurde bei Gründung von Wald und Holz NRW festgelegt,

dass die Transferzuführungen handelsrechtlich Umsatzerlöse („Transfererlöse") bzw. sonstige

betriebliche Erträge (,.Transfererträge") darstellen. Als Umsatzerlöse werden sie gebucht, wenn

sie in direktem Zusammenhan.y mit dem Verkauf von Produkten an Dritte stehen, der

Verkaufspreis jedoch aufgrund rechtlicher Vorgaben unterhalb der Ma.rklprei.se bzw. unterhalb

der Herstellun.eskosten angesetzt werden muss, d. h. nicht in voller Höhe in Rechnun" "estelll

werden können (Entgeltordnung NRW, Einnahmen aus der Unterbringung in

Jugendwaldheimen etc.). Transferzuführungen stellet') hingegen sonstige betriebliche Erträge

dar, wenn sie in keinen) Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten stehen und keinen

Umsatz ermöglichen., jedoch zur Erfüllung der vom Land übertragenen Aufgaben notwendig

sind (schlichte hoheitliche Aufgaben, öi'fentlichkeilsarbeit etc.) bzw. aufgmnd von Auflagen

die Herstellunfi von Produkten verhindern.



So erhält der „Landeseigene Forstbelrieb" aiifgrund von Naturschutzauflagen (z. B.

Naturwaldzellen, Naturschutzgebiete, National park, Wildnisentwicklungsgebiete)

Transfererträgeals Ausgleich für Einschlagsbeschränkungen bzw. sonstige Unterlassungen auf

lancleseigenen Forstflächen.

Das Geschäftsfeld „Dienstleistung" erhält zur Erfüilung der Aufgaben im Rahmen der

entgeltlichen Betreuung des privaten und kommunaten Waldbesitzes auf der Basis der

Entgel [Ordnung vom Land NRW letztmalig in 2020 Transfererlöse, da die Bntgeltsäize den

Auiwand von Wald und Holz NRW mit Ausnahme der Holzverkaufshilfen „Holzvermessun.ü:'"

und „Meistgebotsverkäufe" sowie der Einzelleistungen nicht decken (Indirekte Förderung).

Dem Geschäftsfeld „I-Ioheit" werden sowohl Transterertöse als auch Transfcrerträgc gewälirt.

Nicht kostendeckende. Umsatzerlöse fallen z. B. für die Unterbringung in Jugendwaldheimen

oder izir Aus- und Fortbildung an. Transfererträge werden z, B. für die Aufgaben des

Nationalparkforstamtes, für das umfangreiche Versuchswesen im Bereich der Waldökologie

sowie der gebührenpflichtigen Genehmigungserteitung und für die übrigen hoheitlichen

Pflichlaufgaben ohne Einnahmemöglichkeit zngefülirt.

!m Geschäftsjahr 2020 hat Wald und Holz NRW zur Erledigung der vom Land NRW an Wald

und Holz NRW übertragenen Aufgaben aus Kapitei 10 260 - Landesforstverwaltung - Trans-

fererlöse und Transfererträge sowie zweckgebundene Zuweisungen ftir Projekte in Höhe von

EUR 64,7 Mio. (Vorjahr: EUR 57,1 Mio.) zahlungswirksam erhalten.

Als Abgeltung für Prozesskosten, insbesondere in den Verfahren Klausner und ASCi IfOrnhH,

hat Wald und Holz NRW Zuschüsse in Höhe von EUR 1,62 Mio. erhalten. Zur Sanierung der

Altlast „Deponie Lattenberg" aufStaatswaldflächen des Arnsberger Waldes wurden Wald und

Holz NRW im Geschäftsjahr 2020 EL'R 1,1 Mio. zugewiesen. Darüber hinaus wurde ein

Investilionszuschuss in Höhe von EUR 2,19 Mio. gewährt.

A.2.2 Rückfiihrung in den Laiadeshaushalt

Wald und Holz NRW deckt seine Aufwände, soweit sie nicht durch am Markt erzielte Erträge

getragen sind, aus Transfererträgen bzw. Transfererlösen. Waid und Holz NRW erstattet dem

Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) die an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

gezahlten Bezüge und Gehälter zuzüglich der Versorgungszuschläge einschließlich des

Kindergeldes. Im Jahr 2020 wurden dem LBV insgesamt EUR 77,8 Mio, erstattet.

Erwähnenswert ist der Abführungsbeitrag des sogenannten Versorgungszuschlages an das

Versorgungskapitel zur Finanzierung der Altersversorgung und Beihilfcansprüche von

Beamtinnen und Beamten. Im Geschäftsjahr 2020 war Wald und Holz NRW hierdurch mit

EUR 7,87 Mio. belastet. Damit hat Wald und Holz NRW seit seiner Gründung im Jahr 2005

rund EUR110 Mio. für die Altersvorsorge von Beamtinnen und Beamten an das LBV



abyeführt. Zusät/Jich \\T.4rden im Jahr 2020 für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren

Faiuilienangehörige Beihitfezahlungen in Hölie von EUR 1,2 Mio. (Vorjahr: F.UR 1,1 Mio.)

und an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) Beiträge in Höhe von

TEL'R 2.266 (Vorjahr: TEUR 2.023) für die zusätzliche Altersvorsorgc der 1'arifl')eschäfliglen

yel eistet.

B. Lageberidit der Gcschäftsfelder

B. l Landeseigener Forstbetrieb

B. U Gesclisift und Strategie des Lasidescigcncn Forstbetriebs

Die Umsalzerlöse im Landcseigenen Forstbetrieb sind gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen

(t-12,1 %). Die Umsatzcrlöse aus dem Verkauf von Holz sind ueüenüber dem Gesci'iäftsj;ihr

2019 um ! 2,2% angcsticycn. im Jahr 2020 hal sich die eingeschlagene und verkaufte

Holzmcnge von 964 Tfm auf 1.850 Tfm fast verdoppelt. Der durchschnittliche Holzcrlös lag

um 43% unter dem Vorjahrcserlös (22,07 F.l'R/fm; Vorjahr: 38,6! EUR/fm).

Kalamitätsbcdingt sind die Koslen insbesondere für die Aufarbeitung, Bereitstellung und

Lagerung des Holzes stark angestiegen (EUR 26,2 Mio.; Vorjahr: EUR 20,5 Mio.). Neben dein

deutlich gesunkenen Preisniveau insbesondere f'L'u'Fichtenholz hat auch der deutlich gestiegene

Anteil von Frei-Slod<-Vcrkäufen (26^%; Vorjatir: 6,8%) zu stark einyebrochenen

Durchschnittserlösen, aber auch z.u im Verhältnis zur Einschlags- und Verkaufsmenyc

unterproportional angestiegenen Materialaufwendungen im Bereich der Holzernte (-27,5 %)

uefüliri. Insgesamt konnte mit TF.UR -12,757 das Geschäftsfeldergebnis des Vorjahres

("!'EUR -9,211) bei Weitem nicht erreicht werden,

Im Lancie.seigenen Forsibetrieb wurden im Geschäftsjahr 2020 als Ausgleich für Ertragsaustalle

aufgrund von Nutzungseinschränkungen Transfererträge in Höhe von TF.L'R 3.981 (Vorjahr:

TEUR3.140) gewahrt. Dieser Betrag deckt aus Sicht von Wald und Holz NRW nicht alle

Eriragsausfäile durch Nutzung.seinschränlamgen ab, die für den Landeseigenen Forslbelrieb

gelten bzw. eingegangen wurden.



EU.2 Geschaftsenhvicklnng des Lsmdeseigenen Forstbelriebs

Wie die beiden Vorjahre war auch das Jahr 2020 durch den Einschlag von Kalamitätsholz

geprägt. Rund 95 % des Holzeinschlages entfielen auf die Baumarlengruppe Fichte. Die

regionalen Absatzmärkte waren nicht in der Lage, das anfallende Evalamitätsholz aufzunehmen,

so dass rund 40 % der verkauften Holxmenge in den E'cport (v.a. nach Asien) gingen. Darüber

hinaus sind anderweitig nicht zu vermarktende sowie forstschulzrelevante Industrieholz-

sortimenle im R-ahmen der Zusammenaioeit mit der RWE Power AG einer energeti sehen

Verwendung als Regelbrennstoffini "Co-firings-Verfahren" zugeführl worden, Hierzu wurden

Kalamitätshölzer aus den umliegenden Staatsvvaldflächen durci'i externe Unternehmer gehackt

und frei Werk an Standorte der RWE Power AG geliefert. Der Holzerlös wurde an den CCh-

Zertifikatspreis gekoj3pel(, den die R.WE Power AG durch die Substitution der Rohbraunkohle

aufgrund des damit verbundenen, vergleichsweise geringeren CÖ2-Ausstof3es erhält.

Der Holzerlös im Monatsdurchschnitt ist im Laufe des Geschäftsjahres 2020 kontinuierlich von

31, l OEUR/fm i m Januar 2020 auf nur noch 17,64 EUE^/fm im Dezember 2020 gesunken.

Die Kalamitäten der Geschäftsjahre 2018 bis 2020 sowie die in den kommenden Jahren m

erwartenden Folgekalamitäten werden die Ertragssituation im Geschäftsl'eld Landeseigener

Forstbetrieb mittelfristi.n erheblicii verschlechtern. Schon zum Jahresende 2020 waren mehr als

40% der Fichtenfläche im Slaatswald abgestorben. Das wird sich überproportional auf die

Ertragslage auswirken, da die Umsatzerlöse aus dem Nadelholzeinschlag in früheren Jahren

ohne Kalamität fast drei Viertel der gesamten Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Holz

ausgemacht haben.

Allerdings deuteten sich Ende des Jahres 2020 und zu Beginn des Jahres 2021 steigende Preise

auch für Kalamitätsholz an. Es besteht daher die Hoffnung, im Jahr 2021 ein besseres Ergebnis

zu erzielen, als ursprünglich geplant war.

Die bereits vermarkteten und verträglich gesicherten Windenergieprojekte wurden

weiterverfblgt. Im Geschäftsjahr 2018 konnten drei Windenergieanlagen (WEA) auf

lancleseigenen Liegenschaften in Hünxe und zwei in Rahrbach realisiert werden. Der Bau einer

weiteren VVEA in Hürtgenwald-Peterberg wurde Ende des Jahres 2019 abgeschlossen. Damit

sind zum Bilanzstichtag insgesamt sechs WEA auflandeseigenen Liegen schaften in Betrieb.



B. l .3 Ertrngslage des Landeseigenen Forstbelriebs

Das Geschäftsreld „Landeseigener Forstbetrieb" schließt das Geschäftsjahr 2020 insgesamt mit

einem negativen Jahresergebnis in Höhe von TEUR -12.757 (Vorjahr: TEUR -9.211) ab.

im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 konnten folgende wesentliche llinsntzerlöse erzielt

werden:

Lsindeseigciier Forstbetrieb

[ hn.fcil^t'r'/ö.'ie

Holzverkanf

Jaycl- und Fischerei pachten

Verkauf von .lasd-/i landelswaren

Bestattunysnäider

Vcrpachtung von Grundstücken

Vennietunfi

Nutzungsentschädigungen

Verkauf von Okopunkten

IJbriyc Umsatzerlöse

Summe

2020

in

TEUR.

2019

in

TEUR

'eran-

d ern n g

in

%

40.858

2,056

673
1.299

677
502
802
887
383

48.137

36.419

2.133

738
605
600
493
779
743
437

42.947

+12.2

-3,6

-8,8

-114,6

+12,9

+1,8

-3,0

+19,3

-12,3

+12,1

Rund 85 % (Vorjahr; 85 %) der Umsatzerlöse (TEUR 48.137; Vorjahr: TEL'R 42.947) werden

im Landeseiyencn Forstbetrieb durcli die Vermarktung von Rohholz erzielt (TEUR40.858;

Vorja.hr: TF.L'R 36.419).

Die nunmehr fünf Bestattungswalcler in den Rcgionalforstämtern Hochstift, Niederrhein,

Rhein-Sieg-Erft und Rureilel-Jülicher Borde erzielten im Jahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von

TEUK l .299 (Vorjahr: TRUR 605),

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR8.150 (Vorjahr: TRUR6.172)

werden ganz wesentlich von den Transferertragszuweisungcn TEUR3.981 (Vorjahr:

TEUR3.140) des Landes NRW zur Erfüllung der vom Land an Wald und Holz NRW

übertragenen Aufgaben geprägt. Der Landeseigene Forstbetrieb erliält Transfererlräge

insbesondere aufgrund von Nutzungsbeschränlamgen im Zusammenhang mit

Nalurschutzauflagen. Insgesamt haben Transferzuführungen einen Anteil von rund 49%

(Vorjcihr: 51 o'o) an den sonstigen betrieblichen Erträgen. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr

2020 wurden erneut TF.UR 1.000 aus dem Maturschutzhaushalt des I.andes NRW

(Kapitel i 0030 Titelgruppe 82) für die Bewirlscliaftungsbeschränkungen ini Rahmen des

WilcSnisentnicUimgskonzcpts dem Landeseigenen Forslbeii'ieb zugeillilirl



Zur Ertragssteigerung aber auch zur Vermindemng der Abhängigkeit von den IIol./märkten

wird die Errichtung weiterer Bestattungswälder im Geschäftsfekl Landeseigener Forstbetrieb

vorangetrieben. Darüber hinaus werden Erträge aus der Vermarktung von OS<opunkten und aus

der Nutzun", von Liesenschaften clurch die Errichtun.ü von Windener.nicanlayen erzielt sowie'o'1"" ~" ""

Flächen für Ausgleichs- und Ersaty/maßnahmen angeboten.

Landeseigencr Forstbetrieb

SonMg^L hüfi'iehliche^Ef'ii'ciS^

Translererträge

Erträge aus sonstigen Zuweisungen

Anscliaffungskostenminderungen aus

Sonstigen Zuweisungen

Erträge aus Zuweisungen für Reitwegeunterhaltung

Auflösung von Rückstellungen

LIbrige Zuweisungen von Dritten

Flächenprämien

Erstattuns Prozesskosten

Übrige sonstige Erträge

Summe

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEIJR90) beinhalten im Wesentlichen

Rückstellungen für Ungewisse Verbindlichkeiten.

In den übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Hohe von

TEUR 533 (Vorjahr; TEUR 402) enthalten, Diese sind im Wesentlichen auf gutgeschriebene

Holzerlöse aus dem Vorjahr zurückzuführen.

Aus den Umsatzeriösen und den sonstigen betrieb! ichen Erträgen, den Bestandsveränderungen

(TEUR -199; Vorjahr; TEUR+343) und den aktivierten Eigenleistungen (TEUR39; Vorjahr:

TEUR 10) ergibt sich eine BetriebsSeistung des Landeseigenen Forstbetriebes von

TEUR56.127 (Vorjahr: TEUR 49.472). Das bedeutet einen Anteil an der

Gesamtbetriebsleistung von Wald und Holz NRW (TEUR 128.937; Vorjahr: TEUR 113.649)

in Höhe von 43,5 % (Vorjahr; 43,5 %).

2020

in

TEUR

3.981

4,297

-2.686

202
90
79

113
772

l .302

8.150

2019

in

TEUR

3.140

1.640

-204

245
458
123
117
108
546

6.173

Verän"

cierung

in

%
•t-26,8

+162,0

!-1.216,7

-17,6

-80,3

-35,8

-3.4

-t 614,8

-138,5

+32,0



Dieser Gesamtieistung des Landeseigenen Forstbetriebes stellen betriebliche Aufwendungen

von TEUR 68.954 (Vorjahr: TF.UR 59.005) gegenüber. Es ergibt sich insgesamt ein negatives

ßetriebsergebnis von TEUR-12.828 (Vorjahr: TEUR-9.533). Die

Atifwendungen sind gekennzeichnel durch:

Lsindeseigener 8''orstbetrieb 2020

in

TEUR.

in

TEUR

^"erän-

(iernng

in

Materialaufwand

Personalaufwancl

Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Summe

35.770

22.470

2.803

7,912

68.955

28.370

21.736

2.674

6.225

59.005

+26, t

+ 3,4

+4,8

+27.1

+16,9

Der Matertolaufwjind yliedert sidi in:

Lsindeseigener Bl'orstbetrieb 2020 2019 ran"

Roh-, Hilfs-undBetr.

Bezogene Leistungen

Summe

-StolT'e und bez. Waren

in

TEUR
3.692

32.078

35.770

m
TEUR

3.

25.

28.

152

218
370

in

°'o

l 17

l'27

+26

,1

9.

,1

Viele Maßnahmen im Landeseigenen Forstbetrieb erfolgen durch Unternehmercinsatz, so dass

die bezogenen Leislungen einen Anteil von rund 90°o an den Matcrialaurvvendungen auf'vvei-

sen. Sm Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit sind TEUR 26.185 (Vorjahr: 'i'EUR 20,540)

für die Ilolzernte verausgabt worden. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber dem Vorjaiu'

um TELJR 5.645 bzw. von rund 27,5 %. In einem Kalamität.sjahr wie dem Geschäl'tsjalir 2020

ist ein starker Anstieg der bezogenen Leistungen zwangsläufig. Die bezogenen Leistungen la-

gen um TEUR 6.860 über dem 'Niveau des Vorjahres. Ein insgesamt deutlich höherer, kalami-

lät.sbeciingter IIolzeinschlag (> l. 700 Tfm), gestiegene Aufarbeitungskosten und zusätzliche

Aufwendungen u.a. für den IIolztransport /'u Layurplätzen, die Eim'ichtung und den Betrieb

von Lagcrplälzen, die Holzentrindung als Forslschi.itzmaßnahme habei) diese Kostensteigerung

verursacht.



Die sonstigen Fremctieistungen von TEUR 5.893 (Vorjahr: TEUR 4,678) resultieren aus der

Inanspruchnahme von Unternehmen für Tätigkeiten außerhalb der Hoizcrntc, zum Beispiel im

Bereich waldbaulicher Maßnahmen, des Wegebaus oder der Liegenschaftsbevvirlschaftung. Sie

nehmen einen Anteil an den gesamten Matcrialaufwendungen von 16,5% (Vorjahr: 16,5%)

ein.

Wald und Holz NRW hatte im Gesc.häftsjahr 2020 insgesamt einen Personal aufwand von

TEUR 79.956. Das sind 54,9% (Vorjahr: 58,0%) des Betriebsauf'wands. im Geschäftsfelcl

„Landescigener Forstbelrieb" nehmen die Personalaufwendimgen eine Größenordnung von

TEUR 22.470 (Vorjahr; TEUR21.736) an. Das sind 32,6% des Betriebsaufwands des

Gesdiäftsfeldes und 28,1 % des Personal aufwandes des Gesamtbetriebs. Mit dem Anteil von

32,6% innerhalb des Geschäftsfeldes liegt der Lancieseigene Forstbetrieb damit um 22,3

Prozentpunkte unterhalb des Personalkostenanteils des Gesamtbetriebs (54,9 %). Das liegt vor

allem daran, dass die Tätigkeiten des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes stärker von der

Auftragserteilung an Dritte (Holzernte, Holzri.ic.keii) geprägt sind. Die bezogenen Leistungen

stellen mit TEUR 32.078 (Vorjahr: TEUR 25.218) einen Anteil von 89,7 % (Vorjahr: 88,9 %)

der Materialaufwendungen (TEUR 35.770).

Neben den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversichemng der Tc^t-ifbeschäftigten führte Wald und

Holz NRW für den Landeseigenen Forstbetrieb Pensionslaslen für die Beamten in Höhe von

TEIM 1.767 (Vorjahr: TEUR. l .722) an das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV)

NRW ab. Zudem hat der Landeseigene Foi-stbetrieb Beiträge in Höhe von TEUR 728 (Voijahr;

TEUR684) an die Versorgungsanstall des Bundes und der Länder (VBL) für die zusätzliche

Altersvorsorge der Lohn- und Gehaltsempfänger geleistet.

Landeseigener Forstbetrieb 2020 2019 Verän-

dennis

Löhne iinü Ge hafter in in in

TEUR TEUR %

Bezüge Beamte

Gehälter An.yestellte

Löhne Waldarbeiter

Löhne Arbeiter/ Aushilfen

Sonstige Löiine/ Gehälter

Summe

5
/t

7

17

.894

.622

.541

160
17

.234

5

3
7

16

.744

.430

.347

131
17

.669

+2.6

+5,6

-2,6

+22,1

0,0

+3,4



Soziulüh^ahen

ßcaffife

Versorgungskapitel Beamte

Beihilfen für Beamte

Tanihesclwflis.le

Sozialabgaben Angestellte

So/.ial abgaben Waklarbeiler

Sozial abgaben Arbeiter/ Aushilfen

Versorgung VBL

Fürsorge und Unterslützungsleistungcn

Stimme

Zwischensumme

1.767

343
2.110

731
1.553

37
727

78
3.126

5.236

1.722

328
2.050

705

1.505

30
684

93
3.017

5.067

-r2„6

+4,6

+2,9

-3,7

+3,2

^23,3

+6,3

-16,1

+3,6

+3,3

Die sonstigen betricMichen Aufwendungen des Landkseigeiien Forstbc'triebes in Höhe von

TEUR 7.912 (Vorjahr: TEUR 6,225) setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Landeseigener Forstbetrieb 2020 2019 ersm-

Instandhalmngsmaßnahmen

Verauslagung von Prozesskosten

Viietcn und Pachten

Sonstiger Aufwand Jagd u. Fischerei/Jagdpachten

Gebühren und Abyaben

Versornun.n mit Gas, Wasser, Strom

Reisekosten

Fernmetde- und Mobilfunksebührer),

Datenverarbeitung, -Übertragung

Sanierung Allablagerung Lattenberg

Kompensationsmaßnahmen

Rücksleliungsbildung Resiattunyswälder

Versicheaingsleistungen

Dienstleistungen EDV-Pflege

Miete Geräte und Maschinen

Dienst- und Schutzbekleidung

Übrige sonstige betrieblichen Au.lv./endungcn

in

TEUR
432
690
618
115
212
259
204
271

993
869
257

187
375
199
134

2.097

7.912

in

TEUR
780
119
655
126
231
285
202
238

360

638
131
183
23]
184
125

1.737

6.225

In

%
-44,6

-479,8

-5,6

-8.7

-8,2

-9J

4-1,0

+13,9

•H 75,8

-•36,2

+96.2

-1-2,2

+62,3

+8,2

-<-7,2

+20.7

+27,1



In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfrenide Aufwendungen in Höhe

von TEUR l .045 enthalten. Diese beinhalten im Wesentlichen Holzernteleistungen, die bereits

im Vorjahr erbracht, aber erst im Berichisjahr fakturiert wurden.

Die Instandhaltungsaufwendungen bestehen aus lautenden Unterhaltungs- und Sanierungs-

maßnahmen an den Gebäuden der Sonderliegenschaft Forsl (Forstdienstgehöfte,

Ausbildungswerkstätten und sonstige Betriebsgebäude) in IIölie von TEUR. 164 sowie an

Einrichtiinü.en und Maschinen in Höhe von TEU.R 268.'0'

Für die Führung gerichtlicher Prozesse mil Holzkunden wurden im Geschäftsjahr 2020

TEUR 690 verauslast.-&'

Im GeKchäftsjahr 2020 wurden im Landeseigenen Forstbetrieb zur Saniening der Deponie

Laftenberg auf Staatswaldflächen des Arnsberger Waldes TEUR 993 aufgewendet, die durch

Haushaltsmittel in entsprechender Höhe ausgeglichen wurden.

Das Finanzergebnis (TEUR.464) des Landeseigenen Forstbetriebes ist geprägt durch die

Anteilsausschüttun,",en der Wald- und Fischereigenossenschaften in Hölie von TEUR 681. Den

Zinserträgen (TEUR 103) stehen Zinsaufwendungen in Hölle von TEUR. 321 gegenüber. Die

Zinserträge werden in Höhe von TEUR 103, die Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 271

durch Veränderungen in der Ab-/Aufzinsung langfristiger R-ücksteilungen gemäß § 253 Abs. 2

des Handel sgesetzbuchs (HGB) verursacht.

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (TEUR464; Vorjahr: TEUR 723) sowie der

Belastung durch sonstige Steuern mit TEUR393 (Vorjahr: TEUR40I) ergibt sich insgesamt

ein JahresfeMbetrag im Landeseigenen Forstbetrieb in Höhe von TEUR-12.757 (Vorjahr:

TEUR-9.2U).

B.2 GescSiäftsfeld DienstBeistnng

CTCschäft und Strategie des Geschäftsfeldes'&

Wald und Holz NPJW ist als Einheitsforstverwaltung für die nachhaltige Sicherung und Ent-

wicklung des Waldes sowie für alle Angelegenheiten der Forst- und Holzwirtschaft zuständig.

Das Geschättsfeld Dienstleistun.Q versteht sich dabei vor allem als Berater und Dienstleister. Es

bietet seine Leistungen allen ca. 150.000 privaten und körperschaftlichen Waidbesitzenden in

Nordrhein-Westfalen an. Ziel der Dienstleistungstätigkeit von Wald und Hoiz NRW ist es, die

Waldbesitzenden im Sinne der Ausführungen im Landesforstgesetz durch Rat, Anleitung und

tätige Mithilfe (= Betreuung) bei der Umsetzung ihrer Ziele im Rahmen einer ordnungsgemä-

ßen Waldbewirtschaftung f'acligerecht und aktiv zu unterstütxen.



Rat und Anleitung von Waldbesitzenden zu allgemeinen Fragen der Waidbewirtschaftung

stellen hoheidiclie Aufgaben der Landesforslverwaltung dar und erfolgen aur Grundlage des

Landesforstgesetzes kostenlos. Darüber hinaus können Waldbesilzencle Dienstleistungen der

tätigen Mithilfe im Sinne des I.andesforstgesetzes auf Grundlage verträglicher Vereinbarungen

gegen Entgelt beauftragen. Der Umfang der Leistungen sowie die Höhe. der Entgelte sind in der

Entgeltordnung 2020 (EO 20) am 19.12.2019 verön'entlichl worden (Änderung des Erlasses

.,Entgelte fürtätige Mithilfe der Forstbehörden bei der Bewirtschaflung des Körperschafts- und

Privatwaldes". MB1. N'RW., Ausgabe 2019 Nr. 28 vom 19.12.2019, S. 728). Die dabei seitens

des Waldbesitzes Für in Anspruch genommene ßienstleistungen im Rahmen der „tätigen Mit-

hilfe" zu entrichtenden Entgelte wurden - wie in den Vorjahren - auch im Geschäftsjahr 2020

für Waldbesilzende in forstlichen Zusanimenschlüssen zu durchschnittlich 75 % aus Landes-

mittetn subventioniert (Indirekte Förderuns),

Im Geschäftsjahr 2020 hat das MIJLNV beschlossen, die indirekte Subventionierun."; der Rnl-

gelle aulgrund verschiedener EU-, Bundes- und kartcll rechtlicher Vorschriften - nach Anf-

schub infolge der Corona-Pandemie spätestens zum J 1.12.2021 zu beenden und durch das

diskriminierungsfreie System der Direkten Förderung zu ersetzen. Seit Beginn der Umstellung

im Jahr 2019 werden Dienstleistungen gegenüber allen Waldbesitzenden 7,11 Vollkosten und im

Wettbewerb zu anderen Dienstleistem im Wege der Direkten Förderung angeboten. Seit dem

Geschäftsjahr 2020 werden grundsätzlich keine Dienstleistungen in der Holzverkaufsvermitt-

lung mehr angeboten ini! Ausnahme der Meistgebotsverkäufe und der Restabwicklung von

ilol/.\erkanis\'ermittlung.saktivitäten, die noch im Jahr 2019 begonnen wurden.

B.2.2 CTeschsiftsentwifklnng des Geschiiftsfeklcs Dienstleistung

Die Basis der GcschäHstniigkeil im Geschäf'tsfeld Dienstleistung im Geschäftsjahr 2020

bildeten die ca. 400 Dienslleistungsverträgc (Verträge über ständige tätige Mithilfe in Forstii-

dien Zusanunenschlüsscn, Betriebsleiturigs- oder Beförstemngsverlräge sowie Einzelleis-

tungsverträge), die auf Grundlage der Entgeltordnung (Eö 20) mit den Forstwirtschaftlichen

Zusammenschlüssen (FWZ) bzw. Einzel waldbesitzern und den Kommunen abgeschlossen

wurden. Mit Bezug auf die Entscheidung der Landesregierung aus dem Jahr 201 8, die Indirekte

Förderung einzustelien, und mit ergänzendem Erlass des MULN'V vom 01.07.2020 (Az. 20-

64-00.00) hat Wald und Holz NRW die Verträge zur ständigen tätigen Mithilfe spätestens zum

3 l .12.2021 ordentlich gekündigt, Die Betreuun.n der Forstlichen Zusammensclilüsse durch die

Landesforstvenvaltung zu subventionierten Entgelten auf Basis der Entgeltorclnung (Indirekte

Förderung) endet somit spätestens zum 3 l .12.2021. Allerdings war es den FWZ freigestellt, die

Vereinbarun.een mit Wald und Hol/ NRW bereits vorzeiti.n durch Aufhebungsvertrase zu

beenden.



Die betreute Vertragsfläche reduzierte sich im Geschäftsjahr 2020 auf 323,490 ha (Vorjahr;

337.059 ha) sowie die Anzahl der verträglich betreuten Waldbesitzer auf 42.064 (Vorjahr:

44.337). Auch die Umsatzerlöseaus der DienstleisUmgstätigkeit gingen aui'TEUR 7.318 (Vor-

Jahr: TEUR. 8.309) zurück.

1m Rahmen der Dienstleistungstätigkeit hat Wald und Holz NRW für den VValdbesiix ca,

4,17 Mio. frn (Vorjahr: 2,24 Mio. Im) Rohholz mobitisiert, davon wurden nur noch ca.

0,14 Mio. fm (Vorjahr: 0,95 Mio. fm) durch Wald und Holz NRW rakturiert und an den Holz-

markt vermittelt. Hierbei handelte es sich um Restmengen zur Abwicklung von Altverträgen

und Täti.nkeiten ans Meistffebolsverkäufen. Die Zunahme der mobilisierten Holzmen.ne im Ge-

schäftsjahr 2020 ist im Wesentlichen aufZwangsnutzungen durch die Folgen der außergewöhn-

lichen Dürre ab dem Sommer des Jahres 2018 und der nachfolgenden Borkenkäferkalamität

zurückzuführen. Die Abnahme der an den Holzmarkt vermittelten Menften ist durch die Ein-

stellun.", der Holzverkaufsvermittlung für Dritte be.nriindet.'&

Als Grundlage für die klimaangepasste Waldentwicklung und Bewirischaftung des privalen

Waldbesitzes wurden auf Basis der Regelungen der Entgeltordnung für eine Fläche von

34.499 ha (Vorjahr: 44.464 ha) Forsteinrichtungswerke. für TEUR 958 (Vorjahr: TEUR 1.196)

erstellt und dem Waldbesitz bzw. dessen Dienstleistern als Ptanungs- und Bewirtschaftungs-

grundlage zur Verfügung gestellt.

Im Geschäftsjahr 2020 waren die 14 Fachgebietsleitungen sowie alle 238 Betreuungs-Forstbe-

triebsbezirke in den Regional forstämtern besetzt. Damit stand dem Waldbesitz auf ganzer Flä-

ehe qualifiziertes Fachpersonal zur Erfüllung verträglicher Verpflichtungen und Dienstleis-

tungserbringung zur Verfügung. Bedingt durch die Stunnereignisse des Frühjahres 2018 mit

nachfolgender Dürre in den Jahren 2019 und 2020 sowie einer sich gleichzeitig entwickelnden,

außerordentlichen Borkenkäferkatamität, die bis über das Berichtsjahr hinaus anhatten wird,

sind der Beratungs- und Dienstleistungsaufwand von Wald und Holz NRW stark angestiegen.

Um Uberbelastunge.n des eigenen Personals zu reduzieren, gleichzeitig aber dem Waldbesitz

ausreichend personelle Beratungs- und Dienstleistungskapazitäten infolge der Trockenheit und

Kalamität anzubieten, wurde orientiert an den Kalamitätsschwerpunkten im Geschäftsjahr 2020

zusätzliches Personal zeitlich befristet eingestellt.

B.2.3 ErtragsSage des Geschäftsfeldes Dienstleistung

Das Geschäftsfeld Dienstleistung schließt das Geschäftsjahr insgesamt mit einem negativen

Jahresergebnis in Höhe von TEUR 2.803 (Vorjahr: TEUR 5.059) ab.



Die Bctriebsleistung (TRUR 24.057; Vorjahr: TEUR 21.468) setzt sich im Wesentiichen aus

der Transfcrzufülmmy (TRL:R 13.685; Vorjahr: TEUR 10.749), den sonstigen Unsatzerlösen

(TEUR7.318; Vorjahr "I'EUR 8.309), den Transfererträgen (TEU.R 1.526: Vorjahr:

TEUR 1.419) sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen (TEUR 1.526; Vorjahr: TEUR 989)

zusammen. Ihr steht ein höherer Betriebsaufwand (TEUR 26,801; Vorjahr: TEUR 26.469} ge-

genüber, so dass insgesamt kein aus.ye.dichenes BctTicbser.ü;ebnis erzielt werden konnte.

Im abgelaufenen Geschänsjahr 2020 konnten fol.üende l'mssitzerlöse erzielt werden:

Uinscnzerlöse

Transfererlöse

Erlöse aus Entgeltorclnung:

Verträge mit Zusammenschlüssen und

Kommunen (Gmnclbeträge)

Erlöse aus Entgeltordnung:

Stei.üerunKsbelräge, Einzellci stürmen

Erlöse aus Dienstleistungen für Walclbesitzer

(direkte Förderung)

Erlöse aus Dienstleistungen für Nichlvvaldbesitzer

Sonstiue l'msatzerlöse

Summe

2020
in

TEUR

13.685

2019

t'EUR

10.749

'ersin-

dernng

in

%
+27,3

3.204

3.568

3.271

4.618

0

-2,0

-22.7

305
235 373 -37,0

6 47 -87,2

21.003 19.058 +10,2

Die ans der Gescl-iäftstätigkeil des Geschäftsfeldes Dienstleistung erzielten Umsatzerlöse

machen rund 35 % der ge.samten Erlöse aus. Entsprechend stellen die übrigen rund 65 % dcr

Umsätze Translererlöse dar. Insgesamt ist im Bereich der sonstigen Umsätze ein Rückgang von

TEUR991 z.u verzeichnen (TbL'R7.3t8; Vorjahr: TEUP^ 8.309). Bei den Erlösen aus

Dienstleistungen für Nichtwalclbesitzcr (TEUR 235) handelt es sich im Wesentlichen um

Einnahmen aus Fort-und Weiterbildungsveranstaltungen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge mit TEUR l .526 (Vorjahr: TF.UR 989) im Geschäftsteld

Dienstleislunn resultieren u.a. aus der F.rsiatlung von Prozesskosten (TEUR 770) aus der Auf-

lösung von Rückstcllungen (TEUR 76), aus sonstigen periodenfremden Erträgen (TEUR 379)

sowie aus dein Verkauf von Anla.negütern (TEUR 75).

Aus den Uinsatzerlösen. Bestandsveränderungen und sonstigen betrieblichen Erträgen ergibt

sich eine BeU'iebsleistuiig des Gcschäftsfeldes Dienstleistung in Höhe von TEL'R24.057

(Vorjahr: TEI.IR21.468). Der Anteil an der Betriebsleistung des gesamten Landcsbetriebcs

(TEUR 128.937; Vorjahr: TEUR 113.649) beträgt l 8,7 °'o (Voijahr: 18.9%).



Dieser Gesamlleistung des Geschäftsfeldes Dienstleislung st.el'ien höhere betriebliche Aufwen-

düngen von TEUR.26.8Ö1 (Vorjahr: TEUR 26.469) gegenüber. Es ergibt sich insgesamt ein

negatives Betriebsergebnis von TEUR -2.744 (Vorjahr: TEUR -5.001). Die Differenz /.um aus-

gewiesenen Jahresfehlbetrag (TEUR -2.803; Vorjahr: TEUR-5.059) des Geschäftsfeldes

Dienstleistung ergibt sich unter Berücksichtigung des negaliven Finsinxergebnisscs von

TEUR -7 (Vorjahr: TEUR -8) aus der Abzinsung von Rückstellungen für die Forsteinrichtung

sowie der Belastung durch sonstige Steuern von TEUR -53 (Vorjahr: TEUR -51).

Die betriebiicSien Aufwendungen gliedern sich in:

2019 Verän-

denmi

in in

TEUR %
in

TEUR

Materialaufwand

Personal aufwand

Abscbreibun.Hen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Summe

494

21.016

795
4.496

521

20.976

813
4.159

26.§0i

-5.2

-0,2

-2.2

+8,1

+1,3

Die Materialaufwendungen sind mit TEUR 494 (Vorjahr: TEUR 521) von untergeordneter

Bedeutung im Hinblick auf die Gesamtaufwendungen. Dabei nehmen die Ausgaben für Roh-,

Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren einen Umfang von TEUR463 (Voijahr:

TEUR 487) ein. Darin sind TEUR 117 (Vorjahr: TEUR 103) Material für Instandhaltungsmaß-

nahmen enthalten.

Das Geschältsfeld Dienstleistung ist mit l ,3 % (Vorjahr: l ,7 %) der gesamten Materialaufwen-

düngen von Wald und Holz NRW der Bereich mit der niedrigsten Materialaufwandsquote,

Im Geschäftsfeld Dienstleistung nehmen die Personal aufwendungen eine Größenordnung von

TEUR. 21.016 (Vorjahr: TEUR 20.976) ein und stellen den bei Weitem größten Aufwandspos-

ten dar (78,4 %; Vorjahr: 79,2 % der Gesamtaufwenclungen).

Neben den Arbeitgeberanteilen zur Soziaiversichemng der Tarifbescliäftigten führte Wald und

Holz NRW für das Geschäftsfelci Dienstleistung Pensionslasten für die Beamten an das

Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW (LBV) in Höhe von TEUR 2.973 (Vorjahr:

TEUR3.079) ab. Zudem wurden vom Geschäftsfeld Dienstleistung Beiträge in Höhe von

TEUR. 405 (Vorjahr: TEUR 360) an die Versorgungsanstalt des Bundes und der l.änder(VBL),

Karlsruhe für die zusätzliche Altersvorsorge der Tarifbeschäftigten geleistet.



l.öhne nnü Gehälter

Bezüge Beamte

Gehälter Angestellle

Löhne Waldarbeiter

Löhne Arbeiler / Aushilfen

Sonstine Löhne / Gehälter

Summe

SDZ in/tihwihen

Bectwle

Versorgungskapitel Beamte

Beihilien für Beamte

inTEUR

9
inTEUR

Veräside-

r u n g

in %

9.921

5.196

798
98

16
16.029

10.257

4,753

857
87
16

15.970

-3,3

-9,3

-6,9

+12,6

+0.4

2.973

315

3.079

312

-3,4

f 1,0

3.391.

TarifhcschäftiKte

Sozialabgaben Angestellte

SozialabRaben Waldarbciter

Sozialabgaben Arbeiter / Aushilfen

Versorgung VBL

Fürsor.se und Unterstützungsleistunsen

1,034

166
22

405
72

1.699

4.987

967

178
19

360
90

1.614

5.005

+6,9

-6,7

^ 15,8

+12.5

-2Ü,()

+5,3

-0,4

In den sonstigen Aufwendungen mit Lohn- oder Gehaltscharakter (TELfR 16) sind Aurwen-

düngen für Trennungsgeld bzw. Umzugskostenvergütung (1'EUR 15) sowie Aufwand für die

Bereitstellung von Dienslkleidung (TEUR l) entlialten.



Die sonstigen betrieblichen Aul Wendungen des Gcschäftsfeldes Dienstleistung in Höhe von

TEUR 4,496 (Vorjahr: TEUR 4.159) setzen sicli im WescntlicE-ien wie folü,t zusammen:

Aufwand für ForsteinriclUunä im Privat- und

Körperschaftswald

Mieten und Pachten

Rei gekosten

Femmelde- und Mobilt'unkfiebühren,

Datenverarbeitung, -Übertragung

Sonstige Versichen-ingen

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

EDV-Versorgung

Ubrise sonstige betrieblichen Aufwendunfien

111

TEUR
in

TEUR

Verän"

derimg

in

%

958
588
288

349
166
130
342

1.676

4.496

1.196

642
329

329
166
148
208

1.141

4.159

-19,9

-8,4

-12.5

-t 6, l

-12,2

-64,4

-46,9

+8.1

Aufgrund der fortbestehenden Verträge mit den Forstbetriebsgemeinschaften besteht weiterhin

eine merkliche Verpflichtung zur Erstellung von Beiriebswerken nach §§ 11, 12 LFoG. Die

Aufwendungen für die Vergabe von Forstplanungsarbeiten sind im Jahr 2020 im Vergleich zur

Vorperiode deutlich gesunken (-20 %). Die sonstigeit Versicherungen sind der Anteil des

Geschäftsfeldes Dienstleistung, den Wald und Holz NRW an das Land zur Deckung der

Selbstversicherung abführen muss.

In den sonstigen, betrieblichen Aufwendungen sind peri öden fremde Aufwendungen in Höhe

vonTEUR203 (Vorjahr; TEUR 104) enthalten.

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (TEUR. -7) und der Belastung durch sonstige

Steuern (TEUR 53) ergibt sich insgesamt ein Jahresfehlbelrag im Geschäftsfeld Dienst-

leistung in Höhe von TEUR. -2.803 (Vorjahr; TEUR -5.059).



B.3 Gesciiiiffsfekl

B.3.1 Gescliäft und Strategie des Ge.scliiit'tsteldes Hoheit

Im Geschäftsfcld Hoheit erfüllt Wald und Holz ?\RW die forstgeset/lich libertragenen

Aufgaben der Unteren und Höheren Forstbehörden sowie solche zur Förderung dei-

Holxwirtschafl. Dem ßetriebsertra." (TEUR 48,753; Voriahr: TEUR 42,709) steht im

Geschäftsjahr 2019 ein Betriebsaufwancl in Höhe von TEUR 49,850 (Vorjahr: TEl.'R 46.614)

gegenüber. Der Betriebsertrag setzt sich zusammen aus Transfcrzutuhrungen in Flöhe von

TEUR44.588 (Vorjahr: 'TWR 38.967), übrigen Umsatzerlösen in Höhe von TEUR 1.876

(Vorjahr: TELIR 2.086) Lind sonsiigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR2.145

(Vorjahr: TEUR 1.536).

Die hoheitlichen Leistungen können nur im Bereich gcbührenpflichtiger Amtshandlunyen zum

überwiegenden Teil durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden, nicht aber in den anderen

Bereichen. Die Aufwendungen werden deshalb zu großen Teilen aus dem Landeshaushalt

finanziert.

B.3.2 Gesfhäftsentwiddung des Geschnftsfeldes Hoheit

Der bereits in den Voijahren zu verzeichnende Trend der steigenden hoheitlichcn Anfordetzm-

gen hat sich im Geschäftsjahr 2020 fortgesetzt. Ausgeprägte ArbeitsschwerpunklederForstbc-

hörde bildeten Stellungnahmen und Abstimnuingen zu P l anv erfahren auf unterschiedlichen

Planungsebenen sowie aufgrund unterschiedlicher Rechtssetzungen nach BIinSchG, Bauleit-

planung allgemein, die Regionalplanung einschließlich der Erarbeitung forstlicher Fach-

beitrage, PlanfestsleUnngsverfahreii. Landschaflsplanung sowie die Durchführung komplexer

ofdnungsbehördlicher Verfahren.

Ein wichtiger Arbcitsbereich ergab sich durch die anhaltende Kalamitätssitualion. So bildeten

die Planung von Maßnahmen nach § 45 LFoG, Fragen der Räumung von Totholzflächen und

die Vorbereitung einer aktiven Borkenkäierbei<ämp{ung im Jahr 2021 einen Arbeitsschwer-

punkt.

Das Projekt „Ermittlung der Flächen mit Waldeigenschaft" konnte soweit abgeschlossen

werden, dass die Leitungen der Forstbetriebsbezirke die Uberpmfung der AuFnalimen im

Geschäftsjahr 2021 abschließend vornehmen können. Hierzu werden Schulungen angeboten.

Das N4UL.NV hat den Fachbereich „Hoheit" beauftra.et. bis zum Fri.ihjahr 2021 ein Walclbrand-

vorbeugungs- und -bekämpFungskonzept zu enfvvetfen. Auslöser war ein Großbrand im Stadt-

ü.cbict Gummcrsbac.h. der die zunehmende Gefahr von Waklbränden itifbige des Klimawandets

deutlich machte,



In diesem Zusainmenhanü, wurde die ZAisaminenarbeil mit der Feuerwehr des Landes NRW

forciert. Im Geschäftsjahr 2021 werden wechselseitig l-'ortbildungslehrgänge angeboten.

Das Wildschadensmanagement ist ebenfalls verstärkt in den Fokus genommen worden. Hierzu

gehört die Erstellung von Verbissgutachten sowie die Fortbildung von Mitarbeitenden in die-

sein Bereich. Die Digital i sierung derJagdbezirke ist fast vollständig abgeschlossen.

Im Rahmen des notwendigen Transformationsprozesses wurden vielfältige Arbeitsfelder iden-

tifiziert und Fortbiidungsmöglichkeiten enlvvickelt, die ab dem Geschäftsjahr 2021 umgesetzt

werden. Dazu gehören u.a. Qualifikationen in den Bereichen Hoheitliches Handeln, Saatgut-

Produktion und -vertrieb, Wildschadensmanagement, Umweltbildung, VValclnat.urscliutz und

einem Teilbereich des Wegebaus.'&•

Mit einem externen Dienstleister ist darüber hinaus die Möglichkeit einer Zertifizierung durch

Wald und Holz NUW für den Anbau von Weihnachtsbäumen vereinbart worden.

Die waldbezogene Uimveltbildung ^ajrde maßgeblich von der Corona-Pandemie geprägt. In

kurzen zeitlichen Sequenzen änderten sich die rechtlichen Vorgaben für den Bereich der außer-

schulischen Bildungsangebote. Das reichte von der grundsätzlichen Zulässigkeit solcher Ver-

anstaltungen bis zu detaillierten Auflagen für deren Durchführung. Viele Veranstaltungen in

den RegionalforstänUem und Llmweltbildungseinrichtungen mussten abgesagt oder unter er-

schwerten Bedingungen durchgeführt werden. Die Jugendwaldheime wurden phasenweise ge-

schlössen und die Waldjugendspiele mussten landesweit abgesagt werden.

Daraus entwickelten sich neue Konzepte eines digitalen Angebots „Im Wald" für Grundschulen

und Schulen mit Sekundarstufe I. Innerhalb eines halben Jahres konnten drei Filme samt be-

gleitendender Lehrrnaterialien veröffentlicht werden, die lehrplanrelevante Inhalte über die

Multifunktionalität des Waldes unter dem Aspekt der Bildung für nachhaltige Entwicklung

(BNE) vermitteln.

Prägend für den Arbeitsbereich „Förderung" waren ini Geschäftsjahr 2020 die Fördennaßnah-

men nach der Extremwetteriblgenrichtlinie. Insgesamt zahlten die Regionalforstämter Förder-

mittel in Höhe von über EUR 40 Mio. an die Waldbesitzerinnen und Walclbesitzer aus. Hinzu

kamen über EUR 10 Mio. Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen im Jahr 2021. Mit

den Fördergeldern konnte maßgebliche Unterstützung zur Eindämmung der Käferpopnlalion

und zur Aufarbeitung des angefallenen Schadholzes geleistet werden.

Zusätzlich wurden die Aktivitäten zur Umsetzung der „Direkten Förderung'" noch einmal ver-

stärkt. Im Vordergrund stellen dabei der Informationstransfer innerhalb von Wald und Holz

NRW sowie derjenige an die Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse. Inzwischen haben die

ersten Zusammenschlüsse die Bewilligung ihrer Förderanträge erhalten, und die Abrechnung

derselben ist angelaufen. Weiterentvvickelt wurden die Formulare^ und anwenderlreundliche Be-

dienungshilfen,



Im Waldnattirschutz wurden die ..X'iaßnahmenkonzepte" für die FFH-Gebiete weiterbearbeitet,

so dass zum Ende des Jahres 2020 für nahezu sämtliche FFH-Gebiete ein Maßnahmenkonxept

vorlag. Die Inhalte dieser fertiggestellten Konzepte wurden dem Landesamt für Natur. Umwelt-

und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LAMJV NRW) claienschnlzkonform und voll-

ständig aufbereite! zur Veröffentlichung im Internet übennittelt. In den Natunvaldzellen und

Wildnisenlwicklungsgebieten wurden die Erhebungen wie auch die Ausweri'ungen der bisheri-

gen Untersuchungen fortgeiulm. Die Erstellung eines gemeinsaiuen Konzeptes mit dem

LANUV NRW für die Prozesssc.hutzflächen in NRW wurde fort'gesetzt. Für die Erstellung

eines Konzepts zur Förderung und Sicherung von Eichenwäldern in NRW wurde die Arbeit in

der fachbereichsübergreifcnden Arbeitsgruppe fortgesetzt. Im EU-Förderprogramm LTFE

konnte ein Projekt erfolgreich abgeschlossen, ein weiteres fortgeführt und Für ein drittes die

Skizze ei ngereichl werden Im Bundesförderprogramm „VValclklimafonds" konnte ein Projekt

begonnen werden, für ein weiteres wurde eine Skizze eingereicht. Ein Landesprqjekl zur Erfor-

schung der Insektendiversität in Wäldern wurde begonnen. Überdies wurden Kooperationen zu

ausgewählten Naturschulzprojekten mit Dritten aufgenommen Lind bestehende Kooperationen

weitergeführt.

Das Nationalparkforstaml Eitel verzeichnete über permanent messende Zählgeräte im Kalen-

derjahr 2020 auf dem Gelände von Nordrhein-WestFatens einzigem Nationaipark 1,35 Millio-

nen Besuche. Das sind 48 Prozent mehr als der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2018. Davon

entfielen über 102.000 Personen auf den barrierefreien Naturerkundungspfad „Der Wilde

Weg". Die Besucherangebote der Nationalparkvem'altung insgesamt waren in bedeutendem

Umfang von der Corona-Pandemie betroffen. So sind seit März 2020 die üblicherweise an fünf

von sieben Wochentagen kostenlrei angebotenen offenen Rangertouren aus Infektionsschutz-

gründen vollständig ausgesetzt. Die dadurch frei gewordenen Arbeitskapazitäten derNational-

parkwachl mussten vollständig für die Lenkmig und Kontrolle der stark gestiegenen Besucher-

zahl eingesetzt werden. Große Anteile der Gebietsbesuche entstammten im Jahr 2020 weniger

naturatfinen, sich mcksichtsvoll in der Nadir bcwcyenden als vielmehr eventorientiertcn Ge-

sdlschaftsgruppen. Daher stieg die Anzahl der geahndeten Verstöße gegen die Vorschriften der

Nationalparkverordnung aufdas Achtfachc des DurchschniUs der Vorjahre. Der Alltag der Au-

ßcnclienstkräfte des Nationalparkforstamtes ist seil dein Jahr 2020 mehr durch Schutzgebiets-

Überwachung und Konfliktyespräche als durcli Information der Gäste geprägt. Die Umweltbii-

dungseinrichtungen „Naturerlebnistreff Urfl" (meist einwöchige Progran'ime mit Ubernach-

tung) und Wildniswerkstatt Düttling (überwiegeiKl eintägige Schulklassenangeboie und Junior-

Ranger-Programme) wurden durch mehnnonatige Corona-Einschränkungen von erlieblich we-

niger Gmppen besucht. Der Corona-Situation fiel auch die Verleihung der Anerkennungsur-

künden der Einrichtungen des Netzwerkes „Nationalpark-Kitas Eitel" durch die Umwekininis-

terin und den Familienministerdes Landes NRW zum Opfer. In derNationalpark-Erlebnisaus-

Stellung „Wildnis(t)räumeil am Standort Vogelsang IP nahm die Besucherzahl pandemiebe-

dingt gegenüber dem Vorjahr um 34 % auf 15.921 Personen ab (Schließung an 123 Tagen).



Die Bemühungen um den Schutz des naiüriichen Nachthimmels in der nordrhein-weslTalischen

Eitel wurden nach der endgültigen Anerkennung des Nationalparks Eitel als „internationaler

Sternenpark" im Jahre 2019 durch Mitarbeit des Nationalparkforstamtes im E-'Tqjekt „Unterm

Sternenzelt - Eifel bei Nacht" des Naturparks Nordeifel fortgesetzt. Im Rahmen dieses Prqjek-

tes werden geeignete Stcrnen-Beobachtungsplätze im Umreid des Naiionalparks ausgevvälilt

und insbesondere ehren amtlich tätige Nationalpark-Waldführerinnen und -Waldführer zu

„Sternen-Guides" ausgebildet. Außerdem soll der bestehende Sternenpark im Bereich des um-

liegenden Nalurparks Nordeifel zu einem wesentlich größeren „Internationalen Sternereservat"

erweitert werden.

Die Renaturierung von National parkflächen wurde auch im Geschäftsjahr durch weitere Rück-

bauten von nicht mehr benötigten Forst-, Landwirtschafts- und Militärwegen vorangetrieben.

Der Entwurf des Nationalpark-Plan Band 3 „Pflegefiächen" wurde in allen vorgesehenen ex-

temen Gremien beraten und wird in der abgestimmten Schlussfassung im Jahr 2021 dem

MLILNV zur Freigabe vorgelegt.

Im Rahmen der Leitentscheidung der Landesregierung zur Verlagerung von Nationalparkver-

waltung und Walduinweltbildungsslälte am Standort Vogelsang 1P wurde der Kaufvertrag ftir

die vom Land NRW zu erwerbenden Bundesflächen vom MULNV sowie der Zentrale von

Wald und Holz N1W weiterentwickelt und niil der Bundesanstalt für Iinmobilienaufü.aben

(BImA) weiterverhandelt. Mit Nl^lW.lIRBAN wurde die Eignung der Altbestandsinunobilie

„Redoute" als Nationatpark-Verwaitungsgebäude geprüft und notwendiger Abstimmungsbe-

darf mit den Denkmalbehörden festgestellt.

Das Zentmm für Wald und Holzwirtschaft („ZWH'VFachbereich V) behandelt auf der Basis

des Forschungskonzeptes des Landesbetriebes Wald und Holz NRW (2018) in den sechs Ar-

beitsfeldern Zentrale Dienste, Fürstliches Bildungszentrum, Holzvvirtschaft, Waldplanung,

Waldbau sowie Wald- und Klimaschutz xukunftsorientierte Arbeitskonzepte, die eine beson-

dere Bedeutung für die Weiterentwicklung und Positionierung von Wald und Holz NRW haben.

Aus den Erläuterungen des Forschungskonzeptes ergeben sich die fünf mittelfristigen themati-

sehen Schwerpunkte des Forschungs- und Versuchswesens des ZWH:

9 Anpassung an den Klimawandel und Erhöhung der Kliinaschutzleistungen,

• Biodiversität und multifunktionale Waldbevvirtschaftung,

" Rohstoffbasis Holz und Holzverwendung,

e Ökosystemdienstleistungen und gesellscliaftliclie Ansprüche,

6 Waldarbeit, Forsttechnik und Digitalisierung der Forstwirtscl'ia.ft..

Das ZWH hat Fördennitte! von öffentlichen fnstitutionen des Landes, des Bundes oder Dritten

akquiriert. Für 25 Forschungsprqjekte wurden Drittmittel beantragt, wovon insgesamt

2.828 TEUR äenehmi.Q't wurden.0'



Die aktuellen Ergebnisse der R-essortforschung wurden sowohl in gedruckter als auch in clekt-

ronischer Fonn vcröifcntlicht. Facl'iveransl.altun.Hen zum Thema Wald und Holz wie das Arns-

berger Waldforum wurden durchgefüiirt.

Die Arbeitsergebnisse der angewandten Forschung des ZWH fanden Eingang in eine niulti-

funktionale und integrative Bevvirtschaftung des Waldes im l .ancl Nordrhein-Wcstfalen. Für die

Verwaltung, Politik. Akteure der Forst- und Holzwirlschaft sowie die interessierte Ot'fentlich-

keit hal sich das ZWH xur verlässlichen, objektiven Servicestelle sowie zum anerkannten ßin-

deglied zwischen Wissenschaft und Praxis entwickelt. In der Vcröffentlichungsreihe „Wissen

für die Praxis" wurden die Leitfäden .,Walderneuerung nach Schadereignissen''. „Fichten-Dürr-

ständer ••• Hinweise zum Umgang mit stehenden abgesiorbenen Fichten aufKalamilätsflächen"

sowie „Holzkonserviening im Folienla.ner" erarbeitet.

Das forstliche Bildungszentrum des ZWH hat seine Aufgaben im Bereich Bcmfsschulwesen,

überbetriebliche Ausbildung, Zwischen- und Abschlussprüfung, Vorbereitungskurse xur Forsl-

wirtschafismeislerprüfung und Prtifung zum geprüften Forstmaschincnfiil-irer planmäßig vvahr-

genommen. Zusätzlich wurde der Aui-bau eines Syslems /.ur Durcht'ühning von digitaler Aus-

und Weiterbildung sowie des Prüfungswesens auf der Lernplattfonn des FBZ vorangebracht.

Das Team ..Hotzwirtschaft" im ZWH hat die Partner entlang der Wenschöpfungskette Forst-

Hol/ und die ressourcenschonende IIolzverwendun.ü, im Ralimen der nachhalti.Hen, holzbasier-

ten xirkulären Bioökonomie unlerstützt nn(.l neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis

(u. a. C'harta für Holz 2.0) veröffentlicht. Im Projekt ..Clusterinitiative proHoiz.NRW" wurde

ein Aktionsplan erstellt und die Einrichtung eines landesweiten Ciustemtanagements vorange-

bracht.

Das Klimadynamische Wald-InR)nnationssystem (KlnnaWIS) stellt ein umtangreiches modu-

lar aufncbautes und GIS-sestütztes Informationssystem Für forstlich relevante Daten dar. Es

dient der Forstverwaltung als zentrales Werkzeug u. a. zur Unterstützung bei der Beralung und

Erfüllung hoheitlicher Aufgaben. Daneben wurden standortbezogene Planungs-, Inlormalions-

und Demonstrationssysteme. in enger Zusammenarbeit mit dem Geologischen Dienst MRW

vveiterentwickelt,

Die Anpassung des Waldes an den Kliinawandel, eine zukunfts- und leistungsfähige Baumar-

lenwahl, die Beratung zu geeignelem forstiichcn Vcrmelu'ungsgut und probate Verfahren der

Wiederbewaldung und Waklverjüngung bildeten zentrale Themen im Team ..Waldbau". Das

„Waldbaukonzepi Nordrhein-Westfalen - Empfehlungen für eine nachhaltige Wakibewirt-

Schaltung" sowie das „Wiederbewaldungskonzept Nordrhein-Wesifalen - Empfehlungen für

eine nachhaltige Watdemeuerung aufKalamitätsflächen'' v.urde im Auftrag des MULMV erar-

beitet und veröiTenllichl.



Das Team „Wald- und Klirnaschutz'' hat weiterhin Fraycn zur Vitalität und zu den Schutzfunk-

tionen unserer Wälder untersucht. Gefahren durch Schadorganismen u.a. durch den Import von

Forstpflanzen und ilotz waren ein ForschungsschwerpLinki. Danebeii wurden Waldökosys-

temdienstleistungen unlersuchl und das Ctuster Wald und Holz zu Fra.nen des Wald- und Kli-

maschutzes beraten.

1,3.3 Ertragslage

Das Geschäftsfeld Hoheit schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem JaSm'est'eEilbetrag in Höhe

von TEUR l. 179 (Vorjahr: TEIJR -3.994) ab.

Transfererlöse bilden den wesentlichen Teil der in diesem Geschäftsfeld erzielten

Umsatzerlose. Sie haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 % verringert.

Ai

Hoheit 2020 2019
deruns

in in in
Un^eriö.e ^ ^^ ^
Trans fererlöse

Einnahmen aus Verwaltungsgebühren

Erlöse ans dem Betrieb der Jugendwaldheime

Einnahmen aus Ersatzinaßnahmen

Übrige Umsatzerlöse

14.877

1,017

147
473
239

16.753

16.112

1.156

437
114
379

18.198

-7,7

-12,0

-66,4

+314,9

-36,9

-7,9 _

Das Geschäflsfeld Hoheit erzielt Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (TEUR l .017), die vve-

senliich durch die Schwerpunktaufga'oe Waldschutzmanagement (pliytosanitäre Kontrollen)

bestimmt werden.

Die Einnahmen der Jugendwaldheime sind Teilnehmerentgelte, die im Jahr 2020 angepasst

wurden und auch zukünftig weiler einer Anpassung unterliegen werden.

Die Steigerung der Einnahmen aus Ersatzmaßnahmen geht auf mehrere Großprojekte zurück,

die im Berichts ahr umgesetzt worden sind.

Auch von den sonstigen betrieblichen Erträgen bilden die gewährten Zuführungen des

Landes (Transfererträge) den wesentlichen Anteil in Höhe von 93,3 % (Vorjahr: 93,7 %). Sie

sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (+30,0 %).



Son.\/ise hclrn.'hlichc Ertniw

Transfererträse

Sonstige Zuweisun.ncn

Anschaffungskostenminden.mgen aus
Sonstigen Zuweisungen

Erträge ans der Auflösun.ü, von Rückstellungen

Erstattuna von Prozesskosten

Ubri.üe sonstiye betriebliche Erträye

in

TEUR

2019

in

TEUR

derung

in

%
29.711

1.445

-57

96

46
615

31.856

22.856

831

-104

414
0

395

24.392

+30,0

-79,4

-45,2

-76,8

-55,7

+30,6

Neben den Transferertrngen wurden Wald und Holz NRW sonstige Zuweisungen in Höhe von

TEUR 1.445 (Vorjahr: TF.UR 831) gewährt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodeiifremdc Rrlriige in I-iüiic von TEUR 471

(Vorjahr: TEL'R 603) enthalten.

Aus den Umsatzerlösen, den sonstigen betrieb! i chen Erträgen, den aktivierten Eigenleistungen

(TEUR 4 l) sowie den Bestandsverändemngen (TEUR • l 03) ergibt sich eine Betriebsldstung

des Geschäftsfetdes Hoheit von TEUR 48.753 (Vorjahr: TF.UR 42.709). Das entspricht einem

Anteil von 37,8 % (Vorjahr: 37,6 %) an der Bctriebsieistung des gesanilen Landesbetriebes in

Höhe von TEUR 128,937 (Vorjahr: TEL'R 113.649).

Dieser Gesamtleislung des Geschäftsfcldes Hoheit stehen betriebliche Aufwendungen in Höhe

von TEUR 49.850 (Vorjahr; TRUR 46,614) gegenüber. Es ergibt sich insgesamt ein negatives

Betriebsergebnis in Höhe von TEL'R -l ,097 (Vorjahr; TEUR -3.905),

Die bels'icbEichen Aufwendungen des Oeschäftsfeldes Holieit setzen sich folgendermaßen
zusammen:

M ateri ai aufwendungen

Person ai aufwendungen

Abschreibungen

Sonsfiye betriebliche Auiwcntiurmen

Summe

in

TEUR
2.331

36.470

1.859

9.190

49.850

in

TEUR.

2.599

33.869

1.850

8.296

46.614

Verän-

d ern H g

in

%
-10,3

17,7

+0,5

-10,8

6,9



Der Msite.rinlaHfwand gliedert sich wie folgt:

Höhest

A/fütüria/dirfwi'incf

Roh-, I-Iilfs- und Betrieb sstoffe und bczo.nene Waren

Bexogene Leistungen

in

T E U R

1.508

823

2331

in

TEUR

1.807

792

2.599

rsin"

deruii!

in

%
-16

+3

-10

,;•>

,9

,3

Die bezogenen Roll", Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstigen Waren in Höhe von

T'EIJR 1.508 setzen sich im Wesentlichen aus Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen

(TEUR 283), Aufwendungen für Kraft- und Schmierstoffe (TEUR 257) sowie für den Betrieb

der Jugendwatdheiine (TEUR 165) zusammen,

Die Aufwandsstruktur im Geschäfl.sfeld Hoiieit ist durch einen besonders hohen

Personsilkostenanteil von mnd 73,2% (Vorjahr: 72,7%) gekennzeichnet, der im Vergleich

zum Vorjahr leicht gestiegen ist.

Neben den Arbeitgeberanteilen zur Sozial Versicherung führte Wald und Holz NRW für das

Geschäftsfeld Hoheit Pensionslasten für die Beamten an das Landesamt für Besoldung und

Versorgung NRW (LBV) in Höhe von TEUR 3.042 (Vorjahr TEUR 3.045) ab. Zudem wurden

vom Geschäftsfeld Hoheit Beiträge in Höhe von TEUR l. 134 (Vorjahr: TEUR 978) an die Ver-

sorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe, für die zusätzliche Altersvor-

sorge der Lohn- und Gehaltsempfängcr geleistet.



2020 2019
crass-

l,ohne und Gchaller

Bezüge Beamte

Gehälter Angestellte
I.öhne Waldarbeiter

Löhne Arbeiter / Aushilfen

Gehälter Anwärter /Referendare

Versütuny Forstwirtauszubildende

Vergütung Auszubildende Bürokommunikation

Sonstige Löhne / Gchälter

Summe

SozialcihKahen

Beamte

Versorgungskapitel Beamte

Beihilfen (ur Beamte

in

TF.UR

10.162

10.494

4.517

767
576

1.236

324

28

28.105

111

TEUR

10.177

8.776

4.432

708
547

l .063

329

28

26.060

dersing

in

%
-0,1

-H 9,6

-H ,9

-i 8,3

5,3

+16,3

-1,5

+7,8

Tcutf'hüschäfli^le (frhher Ans f sie. litt: nnü Arbeiter)

Sozialabgaben Angestellte

Suzialabyabcn Waldarbeiter

Sozialab.naben Arbeiter / Aushilfen

So/ialab.yaben Anwärter / Referendare

Sozialabgaben Forstwirtauszubildende

Sozialabyaben Auszubildende Bürokommunikation

Versorguns VBL

Fürsorge und Unterstützurmsleistungen

3.042

495
3.537

2,093

939
166
63

254
67

1.134

112

4.828

8.365

3.045

466

3.511

1.768

918
\54

61
2.18

68
978
133

4.298

7.809

-0,1

+6,2

+0,7

- 18,4

+2,3

+7,8

1.3.3

+16,5

-1,5

-t 16,0

-15,8

-H 2,3

+7,1

Zu den sonstigen Aufwendungen mit Lohn- uder Gehaltscharakter (TEUR 28, Vorjahr:

TEUR 28) zählen die Umzugs- und Trennungsentschäciigungen (TEUR 24; Vorjaln-: TEUR 23)

sowie vocschüssig gewährten Betrage für die Forstdienstkleidung(TEIJR 4; Vorjahr: TEUR. 5).



Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des GeschäFtsfeldes Hoheit in Höhe von
TEUk 9.190 (Vorjahr; TEUR 8.296) setzen sicli im Wesen il i chen wie folgt zusammen:

Hoheit

Sonxfiw. helriehliche Anfwcnünm'en

Mieten und Pachten

Aufträge für Untersuchungsvorhaben

Aufwand aus der Rückstellung und Durcht'ührung

von Ersatzmaßnahmen

Reisekosten

Fernmelde- und Mobilfunkgebühren, Daten-

verarbei tung, -Übertragung

Instandhaltungsmaßnahmen

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Aufträge für forstliche Standortkartiemng

E D V-Versorgung

Gebäudereinigung

Sonstige Versichemngen

Fort- und Weiterbildung

Büro- und Druckmaterial

Zeit- und Leiharbeit

Übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen

Veräm-

in

TEUR

1.920

466

473
417

390
428
805
440
483
308
271
168
105
122

2.394

9.190

in

TEUR

1.843

376

99
545

350
438
805
350
353
334
268
260
U3
135

2.027

8.296

in

%
+4,2

+23.9

-i-3 77,8

-23.5

+11,4

-7 ^

+25.7

-36,8

-7,8

+1,1

-35,4

-7,1

-9,6

+18,1

+10,8

Die zur Erledigung der unterschiedlichen Aufgaben notwendigen Liegenschaften stehen zum

Teil im Eigentum des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW (BLB NRW). Wald und Holz

NRW hat für die langfristige Nutzung der Gebäude entsprechende Mieten zu zahlen. Dieser

Aufwandsposten in Höhe von TEUR 1.920 stellt 20,9% (Vorjahr: 22,2%) der sonstigen

betrieblichen Aufwendungen dar. Hinzu kommen die selbst zu finanzierenden

Instandhaltungsmaßnahmen an diesen Gebäuden (TEUR.428) sowie die Kosten für die

Versorgung mit Gas, Strom und Wasser (TEXJR. 805) sowie mit EDV (TEUR 483).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe

von TEm 516 (Vorjahr: TEUR 172) enthalten.

Es ergibt sich insgesamt ein negatives Betriebsergebnis von TEUR -1 .097. Unter Berücksich-

tigung des Finanzergebnisses (TEUR-14) sowie der Belastung durch sonstige Steuern

(TEUR68) ergibt sich insgesamt ein Jahresfehlbetrag im Geschäftsfeld Hoheit von

TEUR -1.179 (Vorjahr; TEUR -3.994).



C. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsurnme hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr um

TEUR 14.21.4 aufTEUR 928.022 verringert (-1,5 %).

Das Immobilienvermögen (Sondervermögen Forst) besteht aus dem Grundvermögen ein-

schließlich des aktivierlen aufstockenden Holzbestandes, den fnrstlichen Wegen und Brücken

sowie den Forstdienstgehöften und weist einen Wert in Höhe von TEUR883.796 (Vorjahr

TEUR 898.093) auf, Es macht mit rund 96,4 % (Vorjahr: 96,5 %) den überwiegenden Teil des

Anlagevermögens von Wald und Holz NRW aus (TELFR -14.297),

im Geschäftsjahr 2020 hat der Wert des Sachanlagevermögens insgesamt um TEIJR 13.675

und das Waldvermögen um TEUR. 14.339 abgenommen. Die Summe der Abgänge zu

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Abschreibungen lagen über der Summe der

Zugangswerte. Technische Anlagen und Maschinen verzeichneten einen Zugang um

TEUR 584. Bei Grundstücken und Bauten ertblste eine Zunahme um TEl 'R 42. im Bereich der

Betriebs- und Geschäftsausstatlung ein Rückgang um TEUR 564. Die Anlagen im Bau weisen

einen um TEUR 602 höheren Wert aus.

Waldbestände, die die Dürren und Borkenkäferkalamitälen im Nachgang zum Orkan

Friedcrike im Geschäftsjahr 2020 vernichtet haben, wurden in Höhe von TEUR 13.836

ausgebucht. Die größten Abgänge verzeichneten die Regionalforstämter Hochstift

(TF.UR 3.621), Rhein-Sieg-Frft (T.EIM 2.371), Arnsberger Wald (TEUR 2.996) und Rureifel-

Jülicher Borde (TEUR 2.255). Aufgrund eines Erlasses des Ministeriums für Umwelt,

Landwirtschaft, Natur- und Vcrbraucherschutz des Landes Nordrliein-Weslfalen vom

13.01.2020 mirde der Abgang der Buchwerle wahrend der sich fortsetzenden Kalamitäl nicht

aufgrund von Einzelgulachten auf Untcrabteilungsebene durchgeführt, sondern anhand von

Satellitenbildauswertungen. Erst wenn dieKalamität beendet ist, können die Schäden aufeiner

Fläche von aktuell n.ind 9,900 Hektar auf Ebene der einzelnen Unterabteilun.nen und Bestände

exakt inventarisiert und buchhalterisdi abgebildet werden. Der Abgang der Buchwcrtc erfolgt

- analog zur Behandlung von An- und Verkäufen von Gnindstüc.ken - ertblgsneutral per

Basiskapital. Spälere Wiecieraufforstiingskoslen auf diesen Flächen stellen somit laufenden

Aufwand dar.

Insgesamt hat sich der Waldbestand zum Ende des Geschäftsjahres 2020 um TEUR 13.803 auf

TEUR 378^815 vcnnindei-t.

Die Vorratswerte in Höhe von TEUR 4.447 haben sich gegenüber dem Vorjahr (TEUR 4.568)

insbesondere durch eine Abnahme des Wertes an gelagertem Holz (TEUR -278) leicht

vermindert (-2,6%). Die Vorratswerte für Saat- und Pflanzgut (TßUR 204; Vorjahr:

TEUR231) sind gesunken. Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betrieb&stoffen (TEUR 755;

Vorjahr: TEUR 567) sind hingegen gestiegen.



Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ("l'EUR 4.308) haben sich gegenüber dem

Vorjahr (TEUR 4.933) leicht verringert (TEUR -625). Es handelt sich dabei im Wesentlichen

um Fordeizmgen aus Holzumsätzen. Die VVertberichtignngen auf Forderungen in Holte von

TEUR. 72 (Vorjahr: TEUS^. ! 13) haben sich ebenfalls ven-ingcrt.

Forderungen gegen das Land NRW (TEIJR 144; Vorjahr: TEUR. 156) ergeben sich im

Wesentlichen aus der Erstattung von Grundstener füi" den Erwerb von Wohnungswatd

(TCUR 87) sowie aus der Prqjektfinanzieaing zur fernerkundunü.sbasierten Baun'iartenklassi-

fikation (TEUR 39).

Den Forderungen aus Liefemngen und Leistungen stehen kurzfristige VerbindlicSiEt.eiten aus

Lieferungen sind Leistungen in Höhe von TEUR8.152 (Vorjahr: TEUR 7.385) gegenüber.

Die gesamten Verbindlichkeiten betragen EUR 40,5 Mio. und sind gegenüber dem Vorjahr

(EUR 30,7 Mio.) um El JE. 9,8 Mio. (rd. 32%) gestiegen. Sie sind insbesondere durch

Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW in Höhe von EUR 3 1,9 Mio. (Vorjahr: EUR 21,9

Mio.) geprägt. Diese resultieren aus einem negativen Kassenbestand bei der Landeshauptkasse

Düsseldorf in Höhe von EUR 28,2 Mio. sowie aus zum Bilanxstichlag noch nicht

abgerechneten Personalkosten in Höhe von EUR 3,7 Mio.

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 27.026 vermindert und beträgt

zum Stichtag TEIJR 863.903 (Vorjahr: TEUR 890,929). Das negative Jahresergebnis beträgt

TEUR 16.740. Die Eigenkapitalveränderung ergibt sich darüber hinaus aus der Ausbuchung

vonkalamitätsgeschädigten Waldbeständen (TEUR -l 3.836), dem SaldoderEinlagen und Enl-

nahmen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften des Landes NRW (TEUR+1.360)

sowie der Erhöhung der Kapitalrücklage durch einen Investitionszuschuss des Landes NRW

(TEUR. +2.190). Aufgrund der Verlustven-echnung hat sich der Saldo des Verlustvortrages auf

TEUR 42.072 (Vorjahr; TEUR 23.808) erhöht.

Die Eigenkapitalquote ist mit 93 J. % (Vorjahr: 94,6 %) weiterhin sehr hoch. Grund hierfür ist

der im Bereich der Land- und Forstwirtschaft übliche hohe Anteil von immobilen

Vermögen swerten. Es ist zu betlicksichtigen, dass keine Pensionsri.ickste!!ungen passiviert

werden müssen, Wald und Holz NRW jedoch verpflichtet ist, aufwandswirksame Zahlungen in

Höhe von 30% der Beamtenbezüge in das Versorgungskapitel NTIW zu zahlen. Im

Geschäftsjahr 2020 hat Wald und Holz NRW TEUR7.779 (Vorjahr: TEUR 7.835) in das

Versorgungskapitel abgeführt.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug der Gesamiumfang der Investitionen für bewegliches

Anlage', ermögen (inklusive innnaterieller Vennögei'isgegenslände) TF.UR 4,499 (Voijalir.

TEUR 4.910). Die Investitionen im Bereich des unbeweglichen Anlagevermögens nahmen ein

Volumen von TFL'R 1.014 (Vorjahr: TEUR. 1.459) ein. Die in den Anlagenzugangen des

Berichlsjahres enthaltenen Anlagen im Bau betragen TEL'R. 667. Die Summe der Investitionen

in bewegliches und unbewegliches Anlagevennögen betrug im Geschäfisjahr TRUR5.512

(Vorjahr: TEUR 6.369),

Die Investitionsscliwerpunkte von Wald und Holz NRW (ohne F.inlagen des Landes NRW)

bilden technische Anlagen und Maschinen sowie Pkw, Investitionen an betriebseigenen

Gebäuden sowie Betriebs- und Gcschäftsausstattung. Die genauen Veränderungen ergeben sich

aus dem Anlagengitter als Anlage t zum Anhang.

Den Neuinvestitionen stehen Abgänge zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von

TEUR 15.633 (Vorjahr: Tr.LiR83.801) gegenüber. Darin sind Gn.mdstücksentnalunen des

„Gesellschafters" in Höhe von TEUR 13,836 enthalten,

Das langfristig gebundene Anlagevermögen beträgt rund 98,8 % (Vorjahr: 98,8 %) der

Bilanzsumme. Zum Bilanzstichtag bestehen kassenwirksame Verpnichtungen aus

Rückstellungen für Verpflichtungen aus L'rtaubsansprüctien sowie Überstunden in Höhe von

TEUR 7.638 (Vorjahr: 'TEUR 7.095). Forsteinrichtung im PK-Wald in Höhe von TEUR 1.187

(Vorjahr: TEUR 1.385) sowie aus Ersatz- und Kompensationsmaßnahmen in Höhe von

TFUR 5.078 (Vorjahr: TEUR4.221).



D. Risiken zukünftiger Entwicklung (Risikoberscht)

Die Aufgabcnerfüllung von Wald und Holz NRW setzt auf einer kontinuierlichen, auskömmli-

chen und planbaren Zuführung aus dem I.,andeshaushalt auf. Bei einem nichl nachhaltigen

Finanzierungsrahmen bestehen Risiken für die Aufgabenerfülkmg. Durch die im Bereich (äer

Fichte mittel- und langfristig wegb rechenden Ertragsmöglichkeiten muss die Finanzierung von

Wald und I-Ioi/. NRW in allen drei Geschäftsfeldern neu bestimmt werden. Eine Querfinanzie-

rung anderer Geschäftsfelder durch Erträge aus dem Landesesgenen Forstbetrieb wird niclit

mehr möglich sein. Vom Land NRW festgelegte Nutzungsverzichte im Landeseigenen For.st-

betrieb (Wildnisgebiete, Nationalpark etc.) ebenso wie die erforderlichen Gemeinwohlleistun-

gen in allen Geschäl'tsfeldern sollen langfristig den Bürgerinnen und Bürgern zu Verfügung

stehen.

Wegen der bekannten Risiken aufgrund der Altersstruktur des Personals von Wald und Holz

NRW werden seit langem zeitlich befristete sogenannte Perspektivstellen genutzt, um zu einer

dauerhaften Bindung und einem Aufbau von forstlichem Fachpersonal in Zeiten starker

Personalabgänge zu kommen. Gleichzeitig wird durch diese - im Geschäftsjahr 2020 nicht in

erforderlichem Umfang gewährten - Perspektivstelten der notwendige Wissenstransfer

sewährleistet.

Die Liquidität von Wald und Holz NRW mit einem negativen Bestand zum 31.12.2020 in Höhe

von EUR -28,2 Mio, kann durch das operative Geschäft - auch unter Berücksichtigung

geplanter Transfermittel - nicht nachhaltig sichergestellt werden. Es stellt sich die Frage, wie

diese Finanzierungslücke im Hinblick auf sinkende Holzmengen und Holzerträge sowie

umfassende Aufforstungsverpflichtungen mittelfristig durch entsprechende Zuführungen

geschlossen werden kann.0

In demselben Zusammenhang steht die Frage nach einem möglichen Ausgleich der

Verlustvorträse von Wald und Hotz NRW. Diese summieren sich einschließlich des

Jahresfehlbetrags des Berichtszeitraums zum 31.12.2020 auf EIJR 58,8 Mio. und werden,

sofern vor dem Hintergrund der Kalamität und deren Folgen in Folgejahren kein ausgeglichenes

Jahresergebnis erzielt werden kann, auch in Zukunft weiter steigen. Eine mit der Fachaufsicht

abgestimmte mittelfristige Budgetplanung lässt einen Verlustvortrag bis zum Jahr 2025 in

drei stell iger Millionenhöhe erwarten.



Der Klimawandel und die damit verbundenen zunehmenden F.xtremwetterlagen stellen das

größte Risiko für die funktionsgerechte Waldbewirtschaftung dar. Die Anpassung des Waldes

an den Kiimawandel ist im Rahmen der Wiederbewaldung der Kalamitätsflächen einzuleiten,

obwohl die zukünnige Klimaentwicklung nur mit großer Unsicherheit prognostiziert werden

kann. Die Bewältigung der Auswirkungen der aktuellen Käferkalamität stellen auch ini

kommenden Jahr den Arbeitsschwerpunkt dar.

Für die. Wiederbewaldung der entstandenen Kalamilälsflächen mit kliinastabilen

Mi.schbestänclen, die auch die übrigen Waldfunktionen sicherstellen, werden in den

kommenden Jahren erhöhte Aufwendungen erforderlich sein. Wie viele Schadflächen noch

entstellen werden, hängt stark von der Witterung im kommenden Jahr ab. Ein weiteres, deutlich

zu warmes und zu trockenes Jahr wird auch zum Abslerben von Fichtenbeständen in den bislang

noch weniger betroiTenen Hochlagen füliren, Auch beim Laubholz sind weitere Schäden zu

befürchten. Auch wenn auf den Kalamitätsnächen teilweise schon Vorausverjüngung

vorhanden ist und grundsätzlich jede natürlich ankommende BaLimverjünyung übernoinmen

werden soll. bleibt ein erheblicher Aufwand für die aktive Wiecierbewaldung durch Saat und

Pflanzung. Hinzu kommt, dass die Wiederbewaldung uiUer abgestorbenen Fichtenbeständcn

üder auf Kahl Hächen mit höherem Autwanci und Risiko verbunden ist als derWaldumbau durch

Voranbau unter einem vorhandenen lebenden Waldbestand. Das Wicderbewaldungskonzept

des Landes (ragt diesen Herausrordei-ungcn Rechnung.

In den Gebieten, in denen Einschlag und Abtransport des Kalamitätsholzes bereits weitgehend

abgeschlossen sind, fällt erheblicher Aufwand für die Wiederinstandsetzung des Wegenetzes

an.

Sofern Umsatzertöse ans Holz auch in Zukunft die grundsäfy.lich bedeutendste Einnahmequelle

im Landeseiyenen Forstbetrieb bleiben, können miltel- bis langfristig keine Überschüsse aus

dem Landeseigenen Forstbetrieb mehr envirtschaftet werden. Die Erschließung neuer

Geschäftsfeldcr und die Vergütung der Bereitstellung von Okosystemleistungcn außerhalb der

Holzproduktion muss /'.ur Kompensation gesunkener Umsatzerlöse aus Holz herangezogen

werden. Verschiedene Untersuchun.yen haben den hohen Wert der im Wald bereit.";es< eilten

Okosystemleistungen auch monelär hergeleitet und bewertet. Eine Vergütung dieser

Leistungen erfolgt bislang nicht. Es besteht das Risiko, dass diese Leistungen auch zukünftig

nicht verm-Uet werden, da sie vielfach den Charakter öl'fentlicher Güter haben.

Auch wenn die nachhaltig aus dem Siaatswald bereitgestellte Holzmenge in Zukunft geringer

sein wird als bisher, bleibt die Entwicklung der Holznachfrage ein Risiiai für die Ertragslage

des Staatsu'-aldes



Auch nicht anyepasste Schalenwildbestände stellen weiterhin eine erhebiiche Gefährdung i'üf

die waldbaulichen Ziele und damit auch für die Ertragsiage dar. Die erforderliche weitei'e.

Reduklion der Bestände an wiederkäuendem Schalemvild wird zukünfti.n durch die

kalamitätsbcdingt veränderten Lebensräume deutlicl'i schwieriger.

Die Jagcistrccke ist in den vergangenen Jahren bereits deutlich gestiegen und konnte in der

Venvaltungsjagd des Jagdjahres 2020/21 nochmals gesteigert werden. Diese Bemühungen

sollten in den nächsten Jahren unbedingt konsequent fortgesetzt werden. Dazu werden die

jagdrechtlichen Möglichkeiten wie Verlängerung der Jagdzeiten oder Nachbeanlragung von

Abschlissen nach Erfüllung des Abschussplanes konsequent genutzt. Trotz der

Wiedereinführung eines Verbreitungsgebietes für Sikawild im Arnsberger Wald konnte der

Sikawildabschuss weiter gesteigert werden. Angesichts der im gesamten Amsberger Wald nach

wie vor extremen Wildschäden wächst. der Druck privater Waldbesitzer auf die Jägerschatt,

sich den Bemühungen zurReduktion des Sikawilclbestandes im Staatswald anzuschließen.'&'

Eine Diversifiziemng von Ertragsquellen durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder wurde

strukturiert fortgesetzt. Bei der Verpachtung von Standorten für Windenergieanlagen (WEA)

scheint jedoch gegenwärtig eine Grenze erreicht zu sein. Aufgrund der politischen Vorgaben

der Landesregierung wurde die aktive Vermarktung von potentiellen Windenergiestandorten

einsestellt.'ö'

Die Bereitstellung und Vermarktung von Okopunkten konnte in den vergangenen Jahren

ausgebaut werden. Sofern Leistungen, für die Okopunkte eingeworben werden können,

zukünftig als Verpflichtung des Landeseigenen Betriebes interpretiert werden sollten, fällt

dieser Produktbereich allerdings weg.

Der Rückbau der Altdeponie Lattenberg stellt für die Liegenschaftsbewirtschaftung des

Landeseigenen Forstbetriebes insofern kein finanzielles Risiko dar, als das Land Nordrhein-

Westfalen die dazu erforderlichen Haushaltsmittel zur VerFügung stellt.

D.2 Geschäftsfeld Dienstleistung

Die zukünftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit des Geschäl'tsfeldes Dienstleistmg wird vve-

sentlich durch forstpolitische Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene sowie durch die

Witterungsauswirkungen (Sturm, Dürre und Käfer) beeinflusst.

Die LandesregierungNordrhein-Westfaien hat aus Wettbewerbs- und beihilferechtlichen Grw\-

den entschieden, die bisher indirekt geförderte Beförstemng spätestens zum 01.01.2022 auf die

Direkte Förderung umzustellen.



Das Geschäflsfeid Dienstleistung steht damit vor erheblichen Herausforderungen, die Ge-

schäflstätiykeit sowie die Geschaflsprozesse im Wettbewerb neu auszurichten unci die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in diesem Transrormationsprozess zu qualifizieren.

Die Transformation von einem standardisierten, entgeltlichen Betreuungsgeschäft hin zu einem

rein nnternehmerischen und damit im Wettbewerb mit Dritten stehenden Dienstleistunys.ne-

schaft stellt dabei aufbau- und ablauforsanisatorisch die .m'ößle l-Terausfordcmn.", dar.

I ,ag der Fokus in der Vergangenheit aufeinem angemessenen Transferausgleicli des Landes für

nicht voll abrechenbare Leistungen auf der Basis einer Entgelt Ordnung, so liegt das Augenmerk

zukünftig auf einem rein unternehmerisch ausgerichleten Dienstleistungsgeschäft aufVollkos-

tenbasis. Dieses „Geschäftsmodell" isl bis zum Ende des Jahres 2021 zu realisieren, d.h. von

allen Mitarbeitenden von Wald und Holz NRW zu adaptieren und umzusetzen.

Vm den Verändcmnyspro/'ess zu gestalten, hat Wald und Holz NRW eine Pi-ojek [Organisation

eingerichtet, die den Prozess in Abstimmung mit dem MULNV verantwortlich begleitet.

Da der Transfbnnationsprozess für Wald und Hol/ NRW und seine Beschäftigten genauso vvie

die Bewältigung der Kalamitäten höchste Priorität genießt und von der Aufsichtsbchörde die

erfolgreiche Umsetzung erwartet wird, erscheint es nach wie vor geboten, mit unternehmeri-

sehen Verändeaingsprozessen vertraute, externe Berater ein/'.ubeziehen, um den Umstellungs-

prozcss zu begleiten und zu steuern.

Der künftige Umfang der Dienstleistungstätigkeit von Wald und Holz NRW wird von der

Anzahl abgeschlossener Dienstleistungsverträye in der Direkten Förderung sowie von der

Nachlrage des Waldbesitxes abhängig sein. Der private Waldbesitz steht dabei vor dei-

Entscheidung, ob und in welchem Umfang angesichts der naturalen Situation und veränderter

formaler Randbedingungen überhaupt aktive Forstwirtschaft betrieben werden soll. Die

Auswiriamgen der Entscheidungen des Waklbesitzes erfordem künftig eine noch höhere

Flexibilität. Parallel sielll sich Wald und Hoiz NRW der Aufsabe. flexibel und kurzfristis

weitere marktfahige Produkte anzubieten.

D.3 GescEiiiftsfeId Sloheit

Die Anforderun.nen an das hoheitliche Handeln stci.yen weiterhin mit den wachsenden

yesellschaitlichen Ansprüchen an Wald, Waldbesitz und Forstvvirfschaft, denen die

Gesetzgeber mit gesetzlichen Regelungen begegnen. Komplexität und Abstraktheil dieser

Regelungen ziehen zur konkreten Ausgestaltung Erlasse, Leitfäden und Handreichungen nach

sich. Die zunehmende Bedeutung der Gemeimvohlwirkungen des Waldes und die spätestens

.seit drei Jahren (Sturm, Dürre, Borken!<äfer) auch im Alltagsbewusstsein angekommenen

Auswirkungen des Klimawandels steigern die F.n-vartnngcn der Gesellschaft an die Wälder und

damit mittelbar an die Forstverwattun.n. Ans beidem resultiert eine deutliche Auf",abenmelirung

in l'mlans und Bearbeilun.Qsticfe. Der erliöhtc Aufwand zur rechtssicheren Bearbeitun.ü



grundsätzlicher Vorgänge xieStt Vollxugsdefizite an anderer Stelle nach sich. Die Bindung des

Forstpersonals durch die Bewältigung forstlicher Schadensereignisse verstärkl diesen Effekt.

Der Aui'wand wird in diesem Bereich aufgrund forstpoliti scher Veränderungen voraussichtlich

noch steigen.

Fördertatbestände und Verwaltungsabläufe der Richtlinien zur forstlichen und

holzwirtschaftlichen Förderung des Privat- und des Körperschaftswaldes und der Unternehmen

lassen weiter steigende Intensität der forstlichen Beratung bei gestiegenem Aul'wand der

Antragstellung und -bearbeilung erwarten. Auch wird dieser Effekt durch die

außergewöhnliche Belastung der Revierl ei Hingen bei der Aufarbeitung des Sturm- und

Käferholzes sowie der anstehenden Umstellung auf die Direkte Förderung verstärkt.

Die gemäß eines über zehn Jahre alten Kabinettsbeschlusses beabsichligte Verlagerung von

Nationalparkforslamt Eifel und Jugendwaldheim Urf't in den Bereich des Denkmals Vogelsang

wird weiterhin hohe Planungs- und Vorbereitungskosten verursachen, die nur mit weiteren

Sondennitteln des Landes bewältigt werden können.

Aus den gesetzlichen Vorgaben, der Klimaanpassungs- und Biodiversitätsstrategie, der

Schmallenberger Erklämng und dem Waldpakt NRW leitet sich in den nächsten Jahren ein

erhöhter Bedarf für das Zentrum für Wald und Holzwirtschaft (Fachbereich V) ab. Dies betrifft

besonders in Zeiten der Großkalamität die fünfKernaufgaben des Zentrums für Wald und Holx-

Wirtschaft: Angewandte Forschung (Ableitung von Wissen), Operative Aufgaben (Unterstüt-

zung der Regionalforstämter; Daneraufgaben (Monitoring, Inventuren), Wissenstransfer (neue

Erkenntnisse werden an die Praxis, Politik, Wissenschaft und breite Öffentlichkeit weitergege-

ben) sowie die Aus- und Weiterbildung für die Akteure im Cluster Wald und Holz. Die stei-

gende Tendenz und Notwendigkeit zur Digitalisieaing auf allen Ebenen wird vom Zentrum für

Wald und Holzwirtschaft konsequent verfolgt und erfordert weiterhin Sondermittel des Landes.

Konzepte zur Bewertung von Waldbrandrisiken (Trockenheit, Dün'ständer, Schadorganisinen)

und Vorsorgemaßnahmen (Feuerschutzstreifen) sowie die Wissensvermittlung, Infonnations-

und Öffentlichkeitsarbeit über die Folgen des Klimawandels für das Waldökosystem sind Zu-

kunftsauf'saben.

Neben den Maßnahmen mit Außenwirkung wird das erweiterte I-Iandeln im hoheitlichen Be-

reich eine Auswirkung auf das betriebliche Geschehen innerhalb von Wald und Holz NRW

haben.



E. VoraHSsichtlidie Esitwicklung von Wald und Holz NRW (Prognosebcridit)

Die wirtschaftliche Entwicklung von Wald und Holz NRW hängt wesentlich von dem

Ausgleich des Verhältnisses zwischen Aufgabenzuwe'isung und Transferzutuhrung aus dem

Landeshaushalt. der Holzinarktentwicklung und dem Llinrang der durch die Kalainitätcn

en l standen en Schadnächen ab. Die Foluen können den Betrieb über Jahrzehnte treffen.

Bereits das Geschäftsergcbnis des Vorjahres 2019 mit TEl.Tl-18.265 war insbesondere

dadurch geprägt dass sich der Hotzmarkt seil dem Jahr 2018 infolge der Sturm-, Dün'e- und

Rorkenkäferkalami täten dramatisch vcrschlechl.ert hal. Es muss nach mehreren sehr trockenen

Jahren auch für die Zukunft wegen der Andeamgen des Klimas mit weiteren Belastungen der

Forst Wirtschaft .nerechnet werden.

Um eine eifolgreichc Ertuilung seiner Aufgaben aucli nachhaltig zu gewährleisten, ist Wald

und Holz NRW bestrebt, ausreichend Kachwuchskräfte einzustellen. Hierdurch wird nicht nur

der ungünstigen Altersslrnklur der Beschäftigten entgegengewirkt, sondern auch

Wissenstransfer und Innovation garantiert.&'

Entsprechend dem veröffentlichten Wirtschaftsplan 2021 von Wald und Holz NRW werden für

das Jahr 2021 Transferzutzihnmgen in Höhe von EIJR 48,0 Mio., transfen.inabhängige

Umsatzerlöse in Höhe von EUR 59,3 Mio. und ein negatives Jalu'esergebnis in Höhe von

EUR 3 1,6 Mio. erwartet.

E. l Landeseigencr Forstbetrieb

Die Kalamität der letzten Jahre hat die Ertragslage des Landeseigenen Forstbctriebes nachhaltig

verändert. Selbst wenn diese im laufenden oder im kommenden Jahr beendet sein sollte, bleiben

die Auswirkungen deutlich. Umsatzerlöse aus Hol/, stellten die finanzielle Basis des

Geschäftslelcles dar. In .,T\ornialjahren"1 wnrclen fast drei Viertel des Umsat/.erlöses aus Holz

mit Nadellioiz, und dort insbesondere der Fichte, erzielt. Zum Bilanzstichtag hat der Vorrat an

Fichte um 40 % abgenommen. Die nach der Kalamität verbleibende Fichtenfläche ist

anycsichtsdes Klimawandels beschleunigt umzubauen. Der langfristig verbteibeiide Anteil von

Fichte auf geeigneten Standorten wird deutlich geringer sein als E^islang. Auch wird die

Nadelholzfläche insgesamt weiter abnehmen. Der Einschlag und Verkauf von Laubholz dürfte

ebenfalls zurückgehen. Schon jetzt darf aus Gründen des Naturschuizes in einem Großteil

allerer t.aubholzbestände keine Holznntzun.'.', mein' stattfinden.

il-! den letzten Jahren ist es gelungen. Umsatzerlöse außerhalb der Holznutzung deutlich zu

erhöhen. Diese Anstrengungen werden weiter fortgeset./,1. Schwerpunkte der

ProdukleiKwicklungsaktivitäten liegen weiterhin im Bereich der Bestattungswälder sowie in

der VLTmarktun.y von Aus.nleichs- und Hr&at/.inaßnahmen in) Wald.



Weitere Hoffnungen liegen im Bereich der Windenergie, allerdings werden aufgrund der

politischen Restriktionen für Windenergiestandorte im Wald aktuell nur die bereits verträglich

gebundenen Projekte aktiv begleitet. Eine Kompensation der wegfallenden Umsatzerlöse aus

dem Holzverkauf durch die neuen Produktbereiche ist allerdings nicht absehbar.

Der Aufwand fürWiederbewaldung, Bestandspflege und Inslandsetzung von Infrastruktur wird

in den kommenden Jahren deutlich ansteigen. Zwar wird konzeptionell natürliche

Waldverjüngung bevorzugt, allerdings bleibt angesichts der zu erwartenden

Wiederbewaldungsfläche (> 15.000 ha) immer noch ein beträchtlicher Aufwand für Pflanzung

und Saal. Für Bestandspflege steigt der Aufwand nicht nur wegen der Pflege der jetzt

entstehenden Kulturen, sondern auch dadurch, dass die Wiederbewaldungsflächen der Jahre

nach dem Sturm Kyrill in ein Stadium eingewachsen sind, wo durch Mischwuchsreguliemng

die angestrebte Baumartenverteiiung hergestellt bzw. erhalten werden muss. Dies gilt

insbesondere auch für besonders geschützte Gebiete (FFH, NSG) wo die häufig

konkun'enzstarken, nicht standortheiinischen Baumarten zui-ück.nedrängt werden müssen. Die

Wiederinstandsetzung der Wegenetze dient nicht nur der Erschtießung für den Forstbetrieb,

sondern auch der Erholungsnutzung. Nach Abklingen der Kalamltät ist die Erneuerung der

Forstcinrichtung eine große Herausforderung und mit hohen Kosten verbunden (20-

30 EUR/ha). Sie. ist allerdings notwendig für die /.i el gerichtete Entwicklung des Betriebes iin

nächsten Jahrzehnt.

Wie dargestellt sind Wiederbewaldung, Pflegemaßnahmen und Instandsetzung von Wegen

nicht nur betriebliche Notwendigkeit, sondern auch gesellschaftlich geforderte Leistungen. Ein

Großteil des Staatswaldes ist als FFH- oder Naturschutzgebiet ausgevviesen- Fast die

Gesamtfläche des Betriebes liegt in Landschaftsschutzgebieten, große Flächen in Naturparks

und Wasserschutzgebieten. Die Wege im Staatswald werden nicht nur in den

ballungsraumnahen, sondern auch in den ländlichen Bereichen intensiv von

Erholungssuchenden genutzt. Der landeseigene Forstbetrieb verfolgt das Ziel, die

gesellschaftlichen Anforderungen an die nachhaltige Waidbewirtschaftung vorbildlich zu

erfüllen. Zusätzlich notwendige Aufwendungen konnten bislang aus den Überschüssen des

Landeseigenen Forstbetriebes aufgefangen werden. Dies wird in den kommenden Jahren vor

allem durch eine signifikant verschlechterte Ertragslage nicht mehr möglich sein.

Die Realisiemng von Bestattungswäldern zur Diversifi/iierung der Ertragsquellen im

Landeseigenen Forstbetrieb erfolgt in zumeist langwierigen Prozessen mit Verbänden,

potentiellen Friedhofsträgern und Behörden. Im August 2020 konnte der vierte Bestattungswakl

in Dormagen in Betrieb genommen werden. Dieser wurde bereits sehr gut angenommen.

Die Vermarktung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahinen wird schrittweise intensivieri.



E.2 Geschiiftsfeld 'Dienstleistung

Ziel von Wald und Holz NRW ist, das Dienstleistungsportiolio entsprechend der Marktent-

wicklung zu Vollkosten auszubauen und die Wettbewerbsfähigkeit im Qualitätswettbewerb zu

erhallen. Die qualifizierte Beratung des Waldbesitzes unter Beachtung hoher Qualitätsstandards

sowie die vertraLiensvolle und erfolgreiche ZusaiTimenarbeit tnit dem Waldbesilz soll weilerliin

Grundlage für die erfolgreiche Dienstleistungstätigkeit von Wald und Holz NRW sein. Das

Dienstleistungsangebot soll durch neu abzuschließende Verträge in der Direkten Förderung

nachhaltig gesichert und durch neue Produkte erweitert werden. Ferner sollen neue Kunden

auch über den Waktbesitz hinaus gewonnen werden.

Die weitere Steigeruns der Lhmali/erlöse sowie der Wirtscharilichkeit wird mit dem Ziel von

mindestens ausgeglichenen Ergebnissen in jedem Geschäftsfeid verfolgt. Zur Erreichung dieses

Ziels ist die Beibehaltung des erfolgreichen Systems der Einheilsforstverwaltung sowie eine in

Menge und Qualität angemessene Personalausstaitung notwendig. Auch künftig sind vorrangig

alle Betreuungsreviere zu besetzen, um allen Waldbesitzenden einen Zugang zum Dienslieis-

tungsangebot von Wald und Hoiz NRW zu ermöglichen.

E.3 GescJiäflsfrld Hoheit

Wald und Holz NRW hat die Aufgabe, die Holzverwendung und die Holzwirtschari nachhaltig

zu fördern. Auch im Zentrum für Wald und Holzwirlschaft (FB V) wird diese Aufgabe iin Team

Holzwirtschaft konzentrieil aimegangen. Mit der neuen Landesbauorclnung hat das Land Nord-

rhcin-Westfalen die Voraussetzungen geschaffen, um den Rückstand beim Holzbau (auch im

Geschossbau) zu anderen Bundesländern zu verringern. Dadurch kann die Funktion der Forst-

betriebe und -leuteals Problemloser im Klimawande! stärker ins Bewusstsein gelioben werden.

Durch die Substitution von klimaschädlichen Bau- und Rohstoffen durch den nachwachsenden

Rohstoff Holz kann NRW der ßecarbonisierun.", näherkommen,•ö

Wald und Holz NRW ist zunehmend damit beschäftigt, für einen Ausgleich der teilweise di-

vergierenden und Hinlänglichen Interessen bezüglich der Walclinanspruchnahrne zu sorgen. Be-

troffen ist insbesondere der Arbeitsbereich „Förderung", dem aus neuen Fördemchtlinien und

-maßnahmen zur Direkten Förderung, Holzvermarktung und Bcwättigung von Scliadensereig-

nissen erhebliche Arbeit erwachsen wird,

Gieichzeili.n wird Wald und Holz NRW den Wa1dbesil7.encien in KRW weiterhin mit Rat und

Anieih.my als hoheitlicher Aufgabe zur Verfügung stehen.



Die Konzeption eines adaptiven VValclmanagements ini Klimavvandel. Digit.alisierung, die Si-

chernng der Biodiversität zur Stärkung der Resilienz und Re.sistenz sowie der Wissenstransfer

als zentrale Herausforderung der Zukunft werden ausgebaut, praxisrelevante forst- und holz-

wirtschaftliche Forschungsprojekte, auch Verbundprqjekle, durchgeiulirt und begleitet, Der

Beitrag des Clusters Forst und Holz wird hervorgehoben. Das Ziel einer angemessenen Perso-

nal- und Mittelausstatlun.n wird weiterhin verfolgt.

Verbände, Initiativen und einzelne Personen brinnen sich verstärkt in lautende Plan- und

Genehmigungsverlahren ein. insgesamt setzen sich die Beteiliglen kritischer als früher auch

mitforstlichen Maßnahmen auseinander. Die zunehmende Anzahl von Beschwerden Einzelner

und gesellschaftlicher Gruppen erfordert eine intensive begleitende Kommunikation. Die zu

erwartenden Arbeitsschwerpunkte werden auf den Themen Verbissgutachten, Umweltbildung

und öffentlichkeitsarbeit sowie Maßnahmenpianung und -Umsetzung im Waldnaturschutx

liegen.
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Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Bilanz zum31. Dezember 2020

Aktivs

A- Aniagevennögen

t. Immaterieile Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten

il. Sachaniagen

l. Grundstücke/ grundstücksgteiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

2. Waldvermögen

3. Technische Anlagen und IViaschinen

4, Andere Anlagen/ Betriebs- und Geschäftsausstattung

5, Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

lii. FJnanzanlagen

Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile

B. Umlaufvermögen

l. Vorräte

l. Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe

2, Fertige Erzeugnisse und Waren

II. Forderungen und sonstige VermÖgensgegenstände

l. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen
3. Sonstige Vermögensgegenstände

HL Kassenbestand

C. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2020
EUR

711.343,36

96.577.014,88
787.218.480,48

7.462.244,56

4.875.252,55
2.081,136,38

754.981,83
3.691,670,91

4.446.652,74

4.308.323,25

143.714,66
1.779.678,90

Vorjahr

EUR

965.521,36

96.535.028,19
801.557.599,23

6.877.877,79

5.439.645,54

1.479.239,43

89S.2U,15S,85

18.163.726,47

917.089.228,68

911.889.390,18

18.187.011.99

931.041.923,53

566.928,07
4.001.330,37

4.568,258,44

4.933.062,67

156.164,86
1.259.650,94

6.231,716,81

12.435,87

10.690.805,42

242.086,54
928.022.120,64

6.348.878,47

13.277,08

10.930.413,99

263.315,24
942.235.G52.76

Passivs

A. Eigenkaplta!

l. Basiskapital

11. Kapitalrüddage

III. Gewinnrückiagen

IV. Verlustvortrag

V. Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

Sonstige Rücksteiiungen

C. Verbindlichkeiten

l. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen

4. Sonstige Verbindlichkeiten

D. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2020
EUR

894.106.945,68

27.581.300,00

1.026.923,22

42.072.033,97

16.739.840,32

863.903.294,61

17.434.847,71

740.71

8.152.035,71
31.919.070,72

436.118,55

40.507.965,69

6.176.012,63

Vorjahr
TEUR

906,583.109,29

25.391.200,00

1.026.923,22

23.807.519,02

18.264.514,95

890.929.198,54

14.860.729,23

2.418,34

7,385.173,61

21.919.339,94

1.402.373,28

30.709.305,17

5.736.419,82

923.022.120,64 942.235.652,76





Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-WestfaSen, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom l. Januar bis 31, Dezember 2020

l, Umsatzerlöse

2. Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestands

an fertigen Erzeugnissen

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

4. Sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

G. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung

davon für Altersversorgung:

EUR 10.048.088,98 (Vorjahr: TEUR 9.870)

7. Abschreibungen aufimmaterietleVermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

sowie aus Genossenschaftsanteilen

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

11, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

12. Ergebnis nach Steuern

13. Sonstige Steuern

14. Jahresfehibetrag

2020
EU R

85.893,384,27

94.431,22

79.298,57

43.058.530,36

5.662,588,23

32.931.898,32

61.367.263,95

18.589.078,01

Vorjahr

EU R
80.202,425,29

390.503,28

83.729,06

32.972.087,25

5.446.472,11

26.044.261,38

58.699.180,24

17.881.022,66

5.456.621,71

21.597.256,89

681.916,99

107.987,79

347.233,70

-16.225,254,05

514,586,27

16.739.840,32

5.336.438,72

18.680.516,23

832.092,58

103.904,63

240,505,86

-17.743.655,11

520.859,84

18.264.514,95





&

Ä. Allgemeine Hinweise

Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalcn (nachfolgend „Wald und Holz NRW")

wurde ausgehend von bereits im Jahr 2004 konkret gelegten Entscheidungsgmndlagen am

7. März 2005 rückwirkend zum l. Januar 2005 nach §14a des Landesorganisationsgesetzes

NRW in Verbindung mit § 26 der Landeshaushaltsordnung gegründet. Wald und Holz NRW

hat seinen Sitz in Münster. Am Watdkompetenzstandort Arnsberg konzentriert Wald und Holz

NRW seine fachlichen Kompetenzen und betreibt mit dem forstlichen Bildungszentrum die

zentrale Bildungseinrichtung des Landes NRW rund um alle Themen des Waldes.

Rechtliche Grundlage für Wald und Holz NRW ist die bis zum Bilanzstichtag gültige Betriebs-

Satzung (Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Ktimaschutz, Landwirtschaft, Natur- und

Verbraucherschutz - 1-5 - 2.06.0 1 vom 9. Oktober 20 15). Sie enthält u.a. die Beschreibung der

Aufgaben (§ 2) und Vorgaben für das Rechnungswesen (§§ l l ff.).

Die Bilanz und die Gewinn- und Verluslrechnung werden weitgehend nach den Empfehlungen

des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. vom 30. Oktober 2001 zur Rechnungs-

legung der öffentlichen Verwaltung nach den Grundsätzen der doppelten Buchfühaing (IDW

ERSOFA l) gegliedert.

Die Bilanziemng erfolgte entsprechend § 11 der Betriebssatxung i.V.m. den W zu § 74 LHO

nach den Vorschriften des Handeisgesetzbuches (HGB), die für große Kapitalgesellschaften

maßgeblich sind. Die Bilanz ist entsprechend § 266 HGB gegliedert, die Gewinn- und Yerlust-

rechnung (GuV) wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.



B. Bilanzierungs- «n(i Bewertnngsinethoden

B. S Allgemeines

Ini Rahmen des § 7 Abs. 3 der Belriebssatzung wurden Wald und Holz NRW mit Errichtung

zum l. Januar 2005 als Vermögen alle vorhandenen Vermögensyegenstände des beweglichen

Aniagevermögens, des Unlaufvermögens, die Retriebsvon-ichtungen - auch wenn sie /.um un-

beweglichen Vermögen gehören - sowie die immatenellen Vermögensgegenstände wirtscliai't-

lich zugeordnet. Die Sonderliegenschaft Forsl (VValdbestände, Gmnd und Boden, Forstdienst-

gehöfte etc.) wurde als Venvaltungsvermögen des Landesbetriebes deklariert. Außerhalb der

Satzung wurden Wald und Holz NRW darüber hinaus iniltels ergänzenden Widrnungsakts wei-

tere im Zusainmenhang. mit dem GeschäftsbeSrieb stellende Schulden und sonstige Vcrpflich-

tungen gewidmet.

Zum 3 l. Dezember 2020 sind die imrnateriellen Vermöyens.üesenstände und Geyenstände des

Saclianlagevermögens zu Anschaftungs- bzw, Herstellungskosten bewertet. Sofern Herstel-

kmgskosten in Ansatz gebracht werden., wird von dem Wahlrechl nach § 255 Abs. 2 Satz 3

HGB Gebrauch gemacht. Grundstücke und Waldvermögen aus ehemaligen Schul- und Studi-

cnfonds wurden zu den Werten aktiviert, die das Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz des Landes Norclrliein-WestfaIen CMCLNV) im Rahmen der

Vermögensauseinandersetzung als Verkehrswerl zugrunde gelegt hatte. Sofern die iminateriel'

len Vermögensgcgenstände und Gegenstände des Sachantagevermögens der Abnutzung unter-

liegen, wurden sie um lineare Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen

beruhen auf den für steuerliche Zwecke zulässigen bctriebsgewöhnlichen Nutzunysdauern. Ge-

rin.uwerti.ye Vennö.sens,ae,ü:enstände werden im Jahr der Anschaffung yemäß § 6 Abs. 2 EStG

in voller Höhe als Aufwand erfasst., Alle übrigen Vermögensgegenslände werden aktiviert. und

über ihre betfiebsffewöhnliche Nutzungsdauer ab,üesch rieben.

Ungewisse Verbindlichkeiten sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme znrückge-

stellt worden. Rücksteliungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung cr-

förderlichen Erfüllungsbelrag angesetzt worden.. § 253 Abs. l HGB. R-ückslellungen mit einer

Resllaufzeit von mehr als einem Jahr sind gemäß § 253 Abs. 2 TIGB mit dem ihrer Restlaufxeit

entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abge-

zinst worden,

B.2 Imniaterielle Vermögensgegenstände

Die iinmatcricllcn Vermögensgegenständc wurden in der rröSTnungsbilanz zum l. Januar 2005

mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert angesetxt, der die Anschaffungs-/Herstellungskosten

von Wald und Holz NRW zum l. Januar 2005 darstellt. Der Zeilwert der bilanzierten Fische-

reirechte wurde über den Barwert der künftigen Einzalilungsüberscliüsse im Sinne einer ewigen

Rente (Zinssatz: 10%) ermittelf. Entgelflich cm'orbene imnialerielle Vermögensgcgenstände



werden zu Anschaffungskosten bewertet und planmäßig linear pro rata temporis über Nut-

zungsdauern von drei bis zehn Jahren abgeschrieben. Die Fi schere! rechte unterliegen keiner

wirtschaftlichen Abnutzung und werden daher nicht abgeschrieben.

B.3 Sac.hanlagen

Grundstücke, grundstiidisgleiche RecSitc und Bauten einscSiiließlich der Bauten suif

fremden Grundstüeken sowie Waldvermögen

Für die Ermittlung der Zeitwerte im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum l.Januar 2005 von

Gegenständen des Grundvennögens wurde entsprechend IDW ERS OFA l auf Wertbegriffe

und Bewertungsmaßstäbe des öffentlichen Baurechts zurückgegriffen, das differenzierte Ver-

fahren zur Ermittlung von Verkehrswerten bereithält. Je nach Art des Verrnögensgegenstandes

kam der Verkehrswert gemäß § 194 BauGB i.V.m. § 7 WertV als ein nach Vergleichswertver-

fahren, Ertragswertverfahren oder Sachvvertverfahren - ggf. auch in Kombination dieser Ver-

fahren - ermitteiter Wert in Betracht.

Zur Bewertung der Grundstücke wurde auf der Grundlage fortgeschriebener forsttachlicher In-

venturdaten eine forstamtsindividuelle Bewertung pro Grnndstücksart vorgenoi-nmen. Dies gilt

auch für die Bewertung der Waldwegekörper, bei denen ein landeseinheitlicher Zeitwert in Ab-

hängigkeit vom Pflegezustand angesetzt wurde. Die Bewertung der Grundstücke aus ehemali-

gen Schul- und Studienfonds erfolgte auf Grundlage der Verkehrswerte, die im Rahmen der

Fondsauseinandersetzung sowie der Vereinbarung zwischen MULNV und Finanzministerium

NRW über die Überlassung als Sondervermögen an Wald und Holz NRW zugrunde gelegt

worden waren.

Für die Bewertung der Gebäude und baulichen Anlagen in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar

2005 wurden grundsätzlich die Wertermittlungsverfahren der WertV angewendet. Die Herlei-

tung der Verkehrswerte für Immobilien (Forstdienstgehöfte, Sondereinricl'itungen etc.) erfolgte

mittels Gutachten unabhängiger Sachverständiger. Diese Werte spiegeln sich in den Positionen

Wohngebäude, Betriebsgebäudeund Außenanlagen wider.

Die Bewertung der Gebäude und baulichen Anlagen zum 3 l . Dezember 2020 erfolgt auf der

Basis fortgeführter Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige lineare

Abschreibungen.'&'

Der stehende Holzvorrat, als „Waldbestand'1 Teil des Waldvermögens, ist zum l.Januar 2005

auf Basis der fortgeschriebenen Naturaldaten der Forsteinrichtung sowie der Verkaufspreise

retrograd als Zerschlagungswert unter Berücksichtigung eines Verwaltungskosten- bzw. Ge-

winnabschlages von 20 % durch die damalige Landesanstalt für Okologie, Bodenordnung und

Forsten NRW (LÖBF) bewertet worden, Der so ermittelte Wert stellte im Sinne des Rekon-

struktionsgedankens den Wiederbesdiaffungszeilwert dar. Eine planmäßige Abschreibung er-

folgt grundsätzlich nicht, da der stehende Holzvorrat als nicht abnutzbares Anlagevermögen



keiner Abnutzung unterliegt. Bei erfolgtem Holzeinschlag wird kein Buchabgang vorgenom-

inen, da als Vennögensgegensland nichl der einzelne Baum, sondern abgrenzbare VValdi-lächen

betrachtet werden. Somit unterliegt der Walctbestand im Zeitablauf gemäß dem Prinzip des

nachhaltigen Forsiens keiner regelmäßigen buchmäßigen Veränderung. Aktivierungspfliditige

Erslauflbrstun.üsmaßnahmen in erheblichem Umfan.y sind nur aufSchadensflächen infolse des

Orkans KyriU im Jahr 2007 durch.neführt worden.

Waldbestäncle. die nach Gründung des Landesbetriebes zu Wildnisentwicklungsgebieten um-

gewidmet wurden, sind zum 31. Dezember 2019 aufgrund dauerhaft fehlender wirtschaftlicher

Verwertbarkeit des aufstellenden Uolzes mil den F.rölTnungsbilan/.vverten xum l. Januar 2005

bzw. den späteren Anschaffungskosten in Abgang gebracht worden. Darüber hinaus wurden

Waldbestände, die durch den Orkan Friederike so^vie die nachfolsenden Di.irren und Borken-

käferkalamitäten seit dem Jahr 2018 vernichtet wurden, in Abgang gebracht. Aufgrund eines

Erlasses des MIJLNV vom 13. Januar 2020 wurde der Abgang der Buchwerte wälu'end der sich

fortsetzenden Kalamität nicht aufgrund von F.in/.elyutachten aufL'nterabteilungsebei'ie. sondein

anhand von Satellitenbildauswertungen durchgerührt. Erst wenn dieKalainität beendet ist, kön-

neu die Schäden aul'einer Däche von aktuell rund 9.900 Hektar auf Ebene der einzelnen Un-

(emhteilungen und Bestandfieinheiten inventiirisiert werden Der Biichv.'crtahyang erfolgte ana-

log der Behandlung von An- und Verkäufen von Grundstücken unmittelbar per Higenkapita!

als Einlage bzw. Entnähme. Spätere WiederauFforslungsrnaßnahmen aui'diesen Flächen slellen

somit laufenden Aufwand dar.

Technische Anlagen sind Maschinen sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsans-

stsittung

Diese Vermögensgegenstände wurden in der Eröffnungsbilanz zum l, Januar 2005 grundsätz-

lich mit den fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert, da sie xu diesem

Zeitpunkt als vorsichtig geschätzter Wiederbeschaffungszeitvvert angesehen wurden. Soweit sie

noch nicht in der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2004 der einzelnen Forstämter enthalten

waren, wurde hierfür erstmals ein vorsichtig geschätzter Zeit- oder Verkehrswert i.S.d. Rekon-

stmktionsycdankens ermittelt.

Die Bewertung der Technischen Anlagen und Maschinen, der Anderen Anlagen und der Be-

(riebs- und Geschäftsausstartung zum 31. Dezember 2020 erfolgt auf der Basis fortgeführter

Anschaffungs- bzw. Herstellungskoste.n vermindert um lineare Abschreibungen über Nut-

zun.nsdauern von drei bis 20 Jahren.•o-1

Die von der ehemaligen Landesanslalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten NRW (LOBF)

übernommenen Vermögensgegenslände und Schulden sind zum l. Januar 2007 mit ihrem vor-

sichtiü, ueschät/len Zeitweri in der Bilaiv. erlassl worden. Die Inventur und Bevvertun.y der An-

iagegüter erfolgte durch einen unabhängigen Sachverständigen.



Cicleistete AnzaSilungen und Anlsigen im B;iu

Dieser Bilanzposlen enthält bereits geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, die mit dem

Nominalwert bzw. den Anschaffungs- und ilerstellungskosten aiigesetzt wurcien.

Dieunverzinslichen Darlehensrorderungen sesen Gemeinden und Kommunalverbände wurden

für die WertenniUlung in der Eröffnungsbilanz zum l. Januar 2005 - je nach verbleibender

Restlaufzeit - unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 4,0 bzw. 4,4 % abgezinst. Der so

ermittelte Banvert stellt den vorsichtig geschätzten Zcitwert zu diesem Zeitpunkt i.S.d. IDW

ERS ÖFA l dar.

Unter den Genossenschaftsanteilen werden Fischerei- und Waldgenossenschaftsanteile bilan-

ziert. Im Rahmen der Ermittlung der Eröffnungsbilanzwerte zum l. Januar 2005 wurde für die

Fischereigenossenschaftsanteile der Zeitwert bzw. die Anschaffungskosten über eine am Er-

tragswertgedanken orientierte Bewertung ermittell. Die Fischereigenossenschaflsanteile \vnr-

den in der Regel mit dem 10-fachen eines durchschnittlichen Jahresertrages bewertet.

Hinsichtlich der Waldgenossenschaftsanteile wurde für die Eröffnungsbilanz •- vvegen des

Sachzielvorrangs des Haltens der eweiligen Beteiligung - aul die im Rahmen der Bewertung

der S onderl iegen schaft Forst gamdsätzlich angewendeten Bewertungsverfahren zumckgegrif-

fen. Die Waldgenossenschaftsanteile wurden auf der Grundlage der von den Forstämtern er-

mittelten Zeitwerte unter Berücksichtigung eines angemessenen Abschlagcs angesetzt, um dem

Vorsichtsprinzip Rechnung zu tragen.

Die Finanzanla.nen werden zum 31. Dezember 2020 zu Anscliaffungskosten bzw. bei voraus-

sichtiich dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

B.5 Vorräte

Roh-, Hiifs- und Bctricbssloffe

Die Roh-, I-Iilfs- und Betriebsstoffe wurden in der Eröffnungsbilanz zum l. Januar 2005 mit

ihren Anschaffungskosten angesetzt, die als Wiederbeschaffungszeitwerte angesehen wurden.

Zum 31. Dezember 2020 werden sie zu Anschaffungskosten bzw. zum gegebenenfalls

niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.



Fertige Erzeugnisse «nd Ware«

Zinn 31. Dezember 2020 werden die fertigen Erzeugnisse zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs-

kosten bewertet. In diese werden nur Fertigungseinzel- und Fertigungsgemeinkosten einbezo-

gen. Materialeinzel- und Materialgemcinkosten fallen grundsätzlich nicht an, da beim stehen-

den Holzvorrat des Sachanlagevermögens beim erfolgten Holzeinsclilag im Rege! fall kein Ab-

gang unterstellt wird,

Soweit erforderlich wird auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach dem Prinzip der verlust-

freien Bewertung abgeschrieben.

B.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgcgenstände sind zum Nennbetrag angesetzt. Soweit

erforderlich wurden F.inzelwertberichtigungen vorgenommen. Für den nicht einzelwertberich-

(igten Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pausclialwertberichti-

gung in Anspruch genommen

B.7 Kasscnbestand

Der Saldo der Barkasscnbestände beträgt zum 31, Dezember 2020 TEUR I. Zum Bilanzstich-

tag sind Postwertzeichen in Höhe von TEUR 11 vorhanden. Mit Erlass vom 31. Januar 20)3 --

Az, „Dien.stkonten''' - hat sich der Finanxminister des Landes NRW damit einverstanden erklärt.

für die geordnete Abwicklung der ßargeldeinnahmen K.ontokorrentkonten bei örtlichen Kredit-

Instituten einzurichten, Diese wurden entsprechend im ERP-System MACH abgebildet,

B.8 Rechnungsabgrenziangsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausye-

wiesen, soweit sie Aufwand fTir eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.



B.9 RücksteISungen

Ruckstellungen für Pensionen und ähnliche Veipflichtungen werden nicht passiviert, da die

Verpflic.hlungen vorn Land NRW übernommen werden, im Einvernehmen mit dem Finanzmi-

nister NRW hat die Aufsichtsbehördc mit Erlass vom 22. November 2006,

f\z. III-l 14-1.0-00,26/06 Allg., Wald und Hol/': NRW von der Verpflichtung zur Bildung von

Pensionsrückstellungen für aktive und pensionierte Beamtinnen und Beamte befreit. Wald und

Holz NRW hat dafür ab dem 1.Januar 2005 bezüglich der Bcamtenversorgung den sogenann-

ten Versorgungszuschlag in Höhe von 30 % der mhegehaltsfähigen Dienstbezüge und Sonder-

zuwendungen der Beamten zu tragen. Die Gewährung von Beihilfen für Ruhestandsbeamte

wird über diesen Versorgungszuschlag abgegolten. Die entsprechenden Aufwendungen sind im

Jahresabschluss 2020 enthalten. Durch Abführung des Versorgungszuscl'ilages werden alle aus

der Altersversorgung der Beamten resultierenden Verpflichtungen für das Geschäftsjahr 2020

einschließlich der Beihilfeansprüche für Versorgungsempfänger eriullt. Aus diesem Grund ist

weder für Pensionen noch für Beihilfen eine Rückstellung zu bilden.'&

Der Versorgungszuschlag an das Land NRW zur Abgeltung der Versorgungsleistungen wird

als eine Art Umlageverfahren ohne Einschaltung einer Versorgungskasse interpretiert (sammelt

Z.B. eine Versorgungskasse in nicht unerheblichem Umfang Vermögen an und stellt die Mil-

glieder von eigenen Verpflichtungen frei, ist dies bei der Bemessung der Pcnsionsrückstellung

mindestens zu berücksichtigen). Da das Land NRW sein Vermögen sachlich nicht separiert, ist

auf die Fähigkeit des Landes NRW abzustellen, ob es über ausreichende Deckungsmöglichkei-

ten verfügt und so als umlageerhebende Einheit künftig in der E.-age ist, seinen Verpflichtungen

zur Zahlung der Pensionen nachzukommen. Durch das Recht des Landes zur Steuererhebung

ist das regelmäßig gewährleistet.

Die sonstigen R-ückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und Ungewisse Verbindlich-

keiten. Rückste.lkmgen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderli-

dien Erfüllungsbetrag angesetzt worden (§ 253 Abs. l HOB). Rückstellungen mit einer Rest-

laufzeit von mehr als e.inem Jahr sind gemäß § 253 Abs. 2 liGB mit dem ihrer Restlaufzeit

entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abge-

zi n st worden,

Es wurde ein versicherungsmathematiscSies Gutachten zur Ermittlung der Veipfiichiungen aus

Jubiläumszuwendungen eingeholt,•a'

Die Riickstel l ungen für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge wurden unter Zu-

gmndelegung pauschaler Durchschnittssätze nach den Vorgaben des Finanzininisteriums NRW

ermittelt.



Die lUickstdlunü, für pcriodenfreinde Personalkosten aus dem Vorjahr wurde in 2020 endgültig

aufgelöst, da die Vcipllichlung im Zeitablauf zwischenzeitlich enliallei) ist, Diese beu'aP die /.u

erwartenden Erhöhun.yen der Bezüge von Mitarbeitenden aufgrund der vonzeschri ebenen

Dienstpostenbewertung für das Geschäftsjahr 20 l 8.

Verbindlichkeiten werden .".mndsätzlich zu ihrem Eifüllun.nsbetra.y anyesetzt.

B. 1.1 Rechnungsabgrenxmsgsposten

Als passive Rcchnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vordem Abschlussstichtagaus-

gewiesen, soweit sie Ertrag für eine beslimmte Zeit nach diesem Tag darstellen,

C. Erläuterungen zur Bilanz

Es werden nur die Bilanzposltionen unteryliedert, bei denen eine Aufschlüsselung für erforder-

lich gehalten wird. Die Werte der Bilanz zum 31 . Dezember 2020 werden den Vorjahreszahlen

gegenübergestellt.

C.l Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des

Geschäftsjahres sind grundsätzlich dem Anlayengitterzu entnehmen, das als Anlage I zum An-

han.ü bei.ncfü.nt ist.

Für das Wstldvermögen werden folgende Werte ausgewiesen:

Waldbestand

Waldßrundstücke

Forst we.ye/Brücken

Teiche

31.12.2020

in THLIR

378.815

373.787

29.279

5.337

1S7MS

31J2.2019

in TF.UR

392.618

373.776

29.827

5.337

§01.558



Die Veränderung des Waldvermögens in Höhe. von TEUR -14.340 (Vorjahr TEUR-82.52Ö)

beruht im Berichtsjahr im Wesentlichen auf der Abgangsbildung von kalamitätsgeschädigten

Waldbeständen (TEUR -13.836), dem Erwerb von Waldgrundstücken mit aufstehendem Hol/.

in Höhe von TELIR ^59, den"! Abgang in Höhe von TEUS?. -15, den Verändeizingen im Bereich

der Forstwege/Brücken in Höhe von TEUR -548 (Vorjahr TEIJR -675) lianptsächlich durch

planmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR --663 (Vorjahr TEUR -674).

FinaHxanlagCEi

31.12.2020

in TEUR

Waldgenossenschaftsanteile

Fi schereigenossenschaftsanteil e

ausgereichte Darlehen

Summe

14
•^

18

.574

.574

16

.164

31.12.2019

in'l'EUK

14.574

3.574

39

Von den Waklgenossenschaftsanteilen entfallen TEIJR 13.914 auf 20 Waldgenossenschaftsan-

teile des R.egionalforstamtes Kurkölnisches Sauerland sowie TEUR 660 auf vom Regional-

forstamt Oberes Sauerland gehaltene Waldgenossenschaftsanteile. Die Fischereigenossen-

schaftsanteile betreffen mit TEUR 3.500 die Rheinfischereigenossenschal't. Bei den ausgewie-

senen Darlehen handelt es sich zum 31. Dezember 2020 um ein Darlehen an eine deutsche

Kommune (TEUR 16), das planmäßig im Laufe des Geschäftsjahres 2021 getilgt wird.

Umlairfvermögen

Vorräte

Fertige ErxeugBiisse und Waren

Im Posten ferti.ge Erzeugnisse und Waren enthalten ist im Wesentlichen das zum Ende des Jah-

res aufgearbeitete, jedoch noch nicht verkaufte Holz.

31.12.2020

in TEUR in TEUR
Holzvorräte

Saatgut

Sonstige

3.455

204
33

3.692

3.733

231
37

4.001



Die Bestände an fertigen Erzeugnissen im Bereich des liegenden Holzes haben sich auf hohem

Niveau um TELIR 278 (Erhöhung Vorjahr TF.l.'R i 283) leicht verringert, da wie in den beiden

Vorjahren aufgrund von Trockenheit und «äferbefali große Holzmengen eingeschlagen wur-

den, die immer erst mit zeitlicher Verzögerung vorgezeigt und verkauft werden können (vg1.

Abschnitt H). Der Wertabschlag für den Holzbestand beträgt weiterhin 60 % der IIerstellungs-

kosten, da die Hol/.qualität des Lagerbcstandes aus genannten Gründen erheblich gditten hat.

Der Wert des liegenden Holzes nach Herslellungskosten liegt unterhalb des angemessenen

Marktwertcs. Der Gesamtvomu eitischJießlich des gegenüber der Vorperiode um TEtJR 188

(Vorjahr TF.UR 109) verminderten Bestandes an Roh-, Hilf s- und Betriebsstoffen beträgt

TEUR 4.447 (Vorjahr TEUR 4.568).

Forderungen und sonstige VermögensgegeEistände

Die wertberichtigtcn Forderungen ans Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUTl 4.308

haben sicli gegenüber dem Vorjahr (TEUR 4.933) um TEIJR 625 verminderl. Sänitliche For-

demngen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Anzahl und Flöhe der

Forderunyen, deren Werte einzeln zu berichtigen sind, haben sich ini Berichtsjalu- imr leicht

erhöht. Die Forderungen gegen das Land NRW (TFUR 144; Vorjahr TEI'R 156) haben sich

leicht vermindert. Seit dem Geschäftsjahr 2012 erfülgt die Abwicklung des Zahlungsvcrkehrs

über die Landcsbank Hessen-Thüringen Girozentrale („Helaba''). LT^er einen Dispo-Service

wird das Konto bei dieser Bank seitens der Landeshauptkasse üüsscldorf täglich aufEUR 0,00

ausgeglichen (Cash-Pooiing des Landes NRW). Im Geschäftsjahr 2020 liat die Lancles-

hauptkasse Düsseldorf die laufende Abwicklung eingestellt und auf ein Ven'echnungskonto

beim MULKV übertragen. Daraus ergeben sich im Geschäfts] ahr 2020 Verbindlichkeiten ge-

genüberdem Land NRW in Höhe von TEUR 31.919 (Vorjahr TEU R 21.919), davon Verrech-

nungskonto VIULNV in Höhe von TEl:R 28,197 (VoijahrTHUR 18.542).

C.3 Basis

Das Eiycnkapital in der Rröt'inungsbilanz zum l. Januar 2005 von Wald und Holz NRW ergab

sich als Differenz aus Vermögen und Schulden. Es wird unler Rückgrifl-'auf IDW ERS OFA l

als Basiskapital ausgewiesen.

in den Fällen, in denen Mitte! für den An- oder Verkauf von Flächen der Sonderlieyenschaft

Forsl, die dem Landesbctrieb Wald und I-Iolz Nordrhein-Wcstfaicn zuyeordnet ist. aus dem

Landeshaushalt geleistet bzw. vereinnahmt werden, werden diese Flächen der Sonderliegen-

schaft Forst zuyeführt bzw. entnommen. Die bilanzielle Abbildung als F.inlagen bzw. Entnah-

inen wurde mit der Aufsichtsbehörde abyestimint.



Im Geschäftsjahr 2020 hat das Land NordrSiein-Westfalen Entnahmen und Einlagert in das Ba-

siskapital in Höhe von per Saldo TEUR -12.476 (Vorjahr TEUR -81.876) getätigt. Die Höhe

des Basiskapitals beträgt EUR 894 Mio. (Vorjahr EUR 907 Mio.), das Eigenkapital EUR. 864

Mio.(VoijahrEUR891 Mio.).

Der vom Land NRW im GeschäFtsjahr gewährte Investitionszuschuss in Höhe von

TEUR2.190 wird als Gesellschaflereinlage in die Kapitalriicklage eingestellt. Diese belauft

sich damit zum Ende des Geschäftsjahres auf insgesamt TEUR 27.581 (Vorjahr TEUR 25.391).

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2019 in Höhe von TEUR 18.265 ist als Verlust vorlrag in das

Geschäftsjahr 2020 vorgetragen worden. Dieser beträgt zum Bilanzstichtag 3 l . Dezember 2020

TEUR 42.072 (Vorjahr TEUR 23.808).

C.4 RücksteIIungen

Sonstige R-ückstel hingen wurden gebildet für:

Resturlaub

Okokonten

Ersatzmaßnahmen

Verpflichtung zur Erstellung eines Betriebswerkes

im Privat- und Körperschaftswald (§ 11 LFoG)

Uberstunden/Gleitzeit

Bestattungswälder

Aufbewahrungsverpflichtungen

Offene Rechnungen

Ungewisse Verbindlichkeiten

Periodenfremde Personal kosten

Übrige Rückstellungen

31.12.2020

in TEUR

6.524

2.909

2.071

1.187

1.114

1.052

520
1.354

145
0

559

17.435

31.12.2019

in TEUR
6.099

2.327

1.796

1.385

996
614
519
440
108
103
474

14.861

Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden sind

individuell auf der Basis durchschnittlicher Stundensätze berechnet worden. Die Stundensätze

wurden unter Zugrundeleming der vom Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW

(LBV) für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz

und Verbraucherschutz NRW (MULNV) für 2020 berechneten durchschnittlichen Bezüge,

Gehälter und Löhne ermittelt.



Die Rückslellungen für Verpflichtungen aus .lubiläumszuwendungen (TEUR 236; Vorjahr:

TEL'R 185) sind zum Bilanzstichtag durch die Firma p.c.a.k. pcnsion & compensation consul-

tants GmbH, Bainnthal .nutachterlich berechnet worden. Die Herteitung erfol.nt versicherLings-

mathematisch unter Zu.m'undelegunfi bi ometri scher Wahrscheinlichkeiten (Richttafeln 2018 G

von Klaus Heubeck) nach dem Barvverlverfahren. Es wird von jährlichen Erhöhungen in Höhe

von 2.0 o/o bei den Entgelten ausaeü.anaen. Eine Fluktuation aktiver Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitet- bleibt unbemcksichtigt. Der zu Gründe gelegte Rcchnungszins für die Abxinsung der

Jubiläumsverpflichtungen belauft sich zum Bewertungsstichtag 3 1.12.2020 auf 1,60 °'o p.a.; es

handelt sich um den von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellmmsabxinsungsverord-

nung (RückAbzinsV) enuittelten und veröffentlichten durchschnittliclien Marktzinssatz der

vergangenen sieben Geschäftsjahre für eine angenommene Restlaufzeit der Verpflichtungen

von pauschal 15 Jahren; dieser kann gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB vereinfachend anstelle

der mit den individuellen Restlaufzeiten der einzelnen Verpflichtungen korrespondierenden

Rechnungszinssätzen angewendet werden,

Auf der Basis des § t l des l.andeslorslgesetzes (LFoG) ist Wald und Holz NRW aus den zu

Zeiten (ler indirekten Förderung abgeschlossenen, noch forlbestelienden Betrk'bslcitungs-

und/oder BeförsterungsveHrägen mit dem privaten oder kommunalen Waldbesitz verpfliclUet,

bei Abschluss ei nes gesonderten Vertrags über die Durch fühn.mg von Forsteinrichtungsarbeiten

eine Forstinventur vor/.unehmen. Die Höhe der Drotiverlnstc cryibt sich aus den zu erwartenden

Aufwendungen für die Forsteinriditun.ü, über das nach Vertray /.u /ahlende r.ntgelt. Wald und

HolzNRW schließt auf der Basis dieser Verpflichtung Verträge mit privaten Forsteinrichtungs-

firmen ab, die als Grundlage für die Bewertung herangezogen wercien. Für das Geschäftsjahr

2020 ergibl sich insgesamt ein zu passivierender Rückslellungsbetrag in Höhe von TEUR l. 187

(Vorjahr TEUl 1.385).

Bei den R.ückslcllungen für F.rsafzinaßnahmen handelt es sich um Verpflichtungen zur Au{Tors-

tnng von Ersatzflächen aufgaind von Eingriffen in Nalur und Landschaft nach Landschaftsge-

setz NRW (LG NRW). Die Höhe der Rückstdlung beträgt TEUR 2.071 (Vorjahr TEUR l .796).

Die Rückstellung fw Ökokonlen in Höhe von TEUR. 2.909 (Vorjaln- TEUR 2.327) betrifft

ebenfalls Verpflichtungen zur ökologisch orientierten Waklpflcge, die jedoch im Gegensatz zur

Rückstdiung für Ersatzmaßnahmen den Eingriffen in Natur und Landschaft vorgelagert sind

(LG NRW),

Auigrund der rechtlichen Verpflichtung zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (Buch-

führung, Verträge, Personalakten, historische l.'nterlagen etc.) wurde eine Rück Stellung in

Höhe von TEUR 520 (Vorjahr TEUR 519) gebiidet.

Die Rückstellung dir periodenfrcmde Personal kosten, die ans L.iingruppierungen von Milarbei-

tenden im Rahmen der ßienstpostenbewertung herriihrt, ist vollständig entfallen (Vorjahr;

•l'EUR 103).



Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Kauf'os^tion

(Vorjahr TEUR 928) wurde im Berichlsjahr ausgeübt, so dass die Verbindlichkeii entfällt.

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

31.

in

E 2.202

TEUR

8
31

0

l

.152

.919

31.

in

12.2019

TEUR

2

7.385

21.919

Erhaltene Anzahlungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW

Sonstige Verbindlichkeiten

- Verbindlichkeiten aus Kaufoption 0 974

- Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiten nnen

und Mitarbeitern 135 141

- Übrige Verbi ndlichkeiten _301_ 288

40.508 30.709

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen beinhalten im Wesentlichen

Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pooling TEUR28.197 (Vorjahr TEUR 18.542) sowie zum

Bilanzstichlag noch nicht abgerechnete Personalkosten in Höhe von TEUR3.568 (Vorjalir

TEUR3.377).

C.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Diese Bilanzposition (TELIR 6.176; Vorjahr 5,736) beinhaltet eine Vielzahl abgegrenzter Be-

trage, u. a. im Zusammenhang mit der Jagdverpachtung landeseigener Flächen. Im Wesentli-

chen handelt es sich um kalamitätsbedingte Revierassistenzen in Höhe von TEUR 868, die Lan-

deswaldinventur in Höhe von TEIJR600, das LIFE+-Projekt „Villewälder" in Höhe von

TEUR 356, die Bodenzustandserhebung in Höhe von TEUR 200 und Zuweisungen für das Pro-

jekt „KlimaWIS" in Höhe von TELJR 170. Für die Sanierung der Altablagerung „Lattenberg"

hat das Land N ordrhei n-Westfalen im Geschäftsjahr 2020 ebenfalls Mittel zugewiesen, von

denen TEUR 107 passiv abgegrenzt wurden,



Erläuterungen zur Gewinn- und Verltastrechnung

Wald und Holz NRW schließt das Geschäi'tsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von

TFUR 16.740 (Vorjahr TEUR 18.265) ab. Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

D. l l'mssitecrlöse

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten folgende wesentliche Umsatzerlöse erzielt werden:

Transfererlöse

Holzverkauf

Dienstleistungen an Waldbositzer

Jagd- und Fischereipachten

Ersatz- und Kompensalionsmaßnahincn

Dienst! eisiuns-'en Beerdi.mmysnälder

Venvattungsgebühren

Vcrmietung und Verpachlung von Grundstücken

Nutzungscntschädigungen, Gestaltungsverträge

Verkauf von Jagd- und Uandelswaren

jLmendwaldhcime

Ubri.ye Umsatzerlöse

31.12.2020

in TEUR

28,562

40.857

6.772

2,000

1,524

l ,299

1.018

1.195

807
681

147
1.031

85.893

31.12,2019

in TEUR
26.860

36.418

7.893

2.072

l .040

605
1.161

1.127

784
746
437

l .059

§0.202

Die Veränctenmg gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 (TEUR +5.69 t) ist - wie im Vorjahr - im

Wesentlichen auf erheblich gestiegene Umsätze aus dein Holzverkauf(TEUR 14.439) zurück-

zuführen. Die Transl'ererlöse sind im Oeschäf'tsjahr um TEUR l l ,702 gestiegen.



31.12.2020 ;

TEUR

35.219

2.175

l .23 l

606
262

64
1.588

1.286

627

43.058

31.12J

TELIR

27.415

1.920

993
233

1.071

30
217
882
211

32.972

DJ. Sonstige. betriebIicSie Ertriige

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden nachstehend dargestellt:

Zuweisung von Transfererlräsen durch das Land NRW

Sonstige Zuweisungen durch das Land NRW

Zuweisunsen von Dritten

Erträge aus Verkauf An! agegüter

Auflösung von Rückstellungen

Kostenersatz, Gebühren, Geldbußen, Mahn verfahren

Erslattung Prozesskoslen

Periodenfremde Erträge

Übrige sonstige betriebliche Erträge

S« in me

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge um TEIJR +10.086 ist insbesondere auf er-

höhte sonstige Zuweisungen und Zuwendungen durch das Land NRW zum Ausgleich von Per-

sonalkostensteigerungen zurückzuführen. Gleichfalls wurde die Finanzierung von Projekten

ausgedehnt. Die periodenfremden Erträge haben sich im Berichtszeitraum um TEUR 404 er-

höht. Ausführungen zu den Aufwendungen für die Saniemng der Altablageaing Lattenberg

finden sich Linler der Position „sonstige betriebliche Aufwendungen".

D.3 MaterialauiwsMid

Der Aufwand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für bezogene Waren gliedert sich in:

31.12.2020 31.12.2019

TEUR TEUR

Material für den Betrieb

Material für Instandsetzungen

Ausgaben für Jugendwaidheime

4

5

.728

770
165

.663

4

s

.386

855
205

.446

Die bezogenen Leistungen (TEUR 32.932, Vorjahr: TEUR 26,044) sind bestimmt. durch den

Einkauf von Unternehsnerleistungen, die im Wesentlichen den Bereich Holzeinschlag, Holz-

rücken und Holzernte (TEUR26.188, Vorjahr: TEUR 20.548) betreffen. Bei den übrigen

Fremdleistungen (TEUR6.744, Vorjahr: TEUR 5.496) handelt es sich im Wesentlichen um

Wegeinstandsetzungen sowie Pflanzungen. Die erhöhten Aufwendungen für den Leistungsein-

kauf sind der Aufarbeilun". des Kalamitätsholzes nach Windwurf, Trocknis und Käferbeiall

geschuldet.



D.4 Pcrsonalautwsind

Im Personabofwand (TEUR 79.956, Voijalu-: TEl.iR 76.580) sind enthalten:

31.12.2020

TEL'R

26.553

19.603

15.150

55
6

61.367

31.12.2019

T E UR

26.725

17.256

14.658

53
7

58.699

Beaintenbczime

Gehäilei"

Löhne

Trennungsentschädigung

Sonstiger Personalaufwand

Summe

Der im Vergleich zum Vorjahr um TEL'R 2.668 gestiegene Personalaufwand lässt sich im

Wesentlichen aui'Tarifsteigerungen, Befördemngen, Ncucinslellungen und Höliergruppieain-

gen nach Dienstpostenbewertungen /.urück führen.

Die Soxiahibgaben und die Anfwendungeii für die AItersversorgnng setzen sich wie Sblyt
zusammen:

Sozialabgaben Arbeiter (Tarifbeschäf'tigte)

So/.ialabgaben Angestellte (Tarifbeschäftigte)

Altcrsvorsorge und Unterslützuny Beamte

clavon l 't'/'.wrgnfig.'ikcipilt'/

Altersvorsorge Tarifbeschäfligte

Beihilfen Beamte

Fürsorge und Unterstntzungsleisdingen

Summe

Wald und Holz NRW ist verpflichtet, aufwandswirksame Zahlungen in Höhe von 30% der

Beamtenbezüye in das Versorgungskapitei NRW zu zahlen. Dadurch wird Wald und Holz

NRW von der Rückstellungsbildung für PensionsverpfUchtungen befreit.

Die Altersvorsorge der Tarif'bescliät (igten betrifft Zahlungen an die Versorgungsanstall des

Bundes und der Länder, Karlsruhe („\/BL'').

31.12.2

TEUR

3.137

3.926

7.845

7.845

2.266

1.153

262

1.8.589

31.12.2019

TEUR

3.022

3.507

7.908

7,908

2.023

1.105

316

17.8S1



Die Abschreibungen sind im Einzelnen dem Anlagengitter zu entnehmen. Sie weisen im ab-

gelaufenen Geschäftsjahr 2020 einen Umfang von TEUR 5.457 (Vorjahr; TEUR 5.336) auf.

D.6 Sosistige Sietriebliche Anl'wettdgingen

Die sonstigen betrieblichen Ani'we'Hdungen in Höhe von TEUR 21.597 (Vorjahr;

TEUR 18.681) setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Beti'iebsdufwendisngen

Mieten, Pachten

Aufträge Forstplanungsarbeiten

Ersatz-/Kompeiisationsmaßnahmei-1

Energiekosten

Sanierung Aitablagerung Lattenberg

R-eisekoslen

Instandhaltung

Personalbedingle Kosten (Fort- und Weiterbildung;

Dienst- und Schutzbekleidung)

Versicherungen

Aufträge Untersuchungsvorhaben

Gebäudereinigung

öffentlichkeitsarbeit/Werbung

Anmietung von Maschinen und Geräten

Jagdpachten

Leasin.ü

Summe

31.12.2020

TEUR

3.126

1.398

1.341

1.194

993
909
645

632
624
536
444
324
295
115

^
J

12.579

31J2.2019

TEUR

3.140

l .629

738
1,238

360
1.076

1.338

800
617
543
471
386
256
1.26

4
12.722



Die Aufwendungen für Mieten und Pachten umfassen im Wesentlichen Mietzahlungen an den

Bau- und Lieyeiisiciiciftsbetricb (BLB NRW). Die Position Instandhaltung umfasst notwendige

Reparatur- und Wartungsarbeilen an landeseigenen Gebäuden. Die Aufträge für Untersu-

chungsvorhaben (TEUR 536) wurden im Wesentlichen für das LrFE+-Projekt „Ville\välder"

(TF.l'R. 72) sowie für das interregionale Projekt „Griinc Berufe" (TEUR 70) und Untersuchun-

gen zu ,.Befahmngsrisikcn" (TEUR 60) aufgewendel. Für den Rückbau der Attab'agerung Lat-

tenberg entstaruicn im Geschäi'tsjahr /Vufwendungen in Höhe von TF.L'R 993.

Ve n t'aftu sigsauß vesi sln ngen

EDV-Küsten

Prüfung und Beratung, insbesondere E^echlsberatung

Kommunikation und Datenübertragung

Gebühren und Abgaben

Büro-/'Dnickmaterial

Porio/Versand

Aufwendungen fur Zcrtifizierung

31.12.2020

TEUR
l ,676

1.577

533
347
21.3

128
29

4.503

31.12.2019

TEUR
1.100

J 3 2
550
407
232
136
30

2.847

Die Zunahme der Verwaltuny.saufwendungcn ('I'Eil R +1.656) ist aufsteigende Aufwendungen

im Bereich der Rechtsbci-atung (TFJJR +1.245) und EDV-Kosten ('I'EUR 1-516) zurückzufüh-

ren. Die Rechtsberatungskosten des Geschäftsjahres 2020 belreffen im Wesentlichen die lau-

fende yerichtliche Auseinandersetzung mit mehreren Unternehmen der Holxindustrie. Mit dem

Umfang der Digitalisierung sind auch die Betreuungskosten für die Sott- und Hardware gestie-

gen. Die weiteren Verwaltungskosten sind dagegen gesunken.

Übrige betriebliche Aufwendungen nehmen einen Umfang von TEUR4.515 (Vorjahr:

TEUR 3.612) ein. Sie enthalten Aufwcndun.üen für Zeit-/Leiharbeitsl<räfte (TEUR 124; Vor-

Jahr: TEUR. 162), F.rstattungen von Verwaltungsleislungen an die Landvvirtscliaitskammcr und

an das LBV NRW (TELiR 160; Vorjahr: TFL'R 181), Aufwendungen Rir Fachliteratur

(TEUR77; Vorjahr: TEUR71), für sonstige Dienstteislungen ('l'EUR 1.145; Vorjahr

TEUR 1.181) sowie perioclenfrcmde Aufwendungen in Hölie von TEl'Rl.764 (Vorjahr:

TE UR 744).



D.7 Erträge aus Ausleihiingen und GenossenschaCtsfinteiieii

Das Finanzergebnis (TEUR 443; Vorjahr: TEUR 695) wird bestimmt durch die Erträge aus

GenossenschaftsaiKciEen (TEUR 681; Vorjahr: TEUK 830). Davon entfallen TEUR 105 (Vor-

Jahr: TEUR 271) auf Anteile an Waidgenossenschaften sowie TEUR 576 (Vorjahr: TEUR 559)

auf Anteile an der Rheinfischereigenossenschaft. Den Zinserträgen aus der Abzinsung langfris-

tigcr Rücksteltungen in Höhe von TEUR 104 (Vorjahr: TEUR 100) steliefi entsprechende Zins-

aufwendungen in Höhe von TEUR 297 (Vorjahr: TELIR 193) gegenüber.

E Erläuterungen zu den Geschäftsfeldergebnisscn

E. l Hcrieitung der Ergebnisse

Der Geschäftsfeldbericht stellt das geschäftsfeldbezogene Jahresergebnis auf Basis derKosten-

und Leistungsrechnung von Wald und Holz NRW dar. Eine Berechnung von kalkutatori sehen

Kosten wird nicht vorgenommen, um die Ergebnisidentität zwischen Finanzbuchhaltung und

Kosten-Leistungsrechnung zu erhalten.

Die Kostenträgerstruktur von Wald und Holz NRW umfasst interne und externe Kostenträger.

Interne Kostenträger dienen der Darstellung der Gemeinkosten. Mach Verrechnung der Ge-

meinkosten stellen die externen K-ostenträger das eigentliche betriebliche Ergebnis von Wald

und Holz N'RW dar. Da jeder Kostenträger genau einem Geschäftsfeld zugeordnet ist, kann ans

den Einzeler.aebnissen der externen Kostenträ.eer das Geschäftsteldergebnis bestimmt werden.

Slnndenerfassiing

Grundlage des Verrechnungsmodells der KLR ist der Stundenaufschrieb aller Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter im digitalen Stundenerfassungssyslem „DISTER", in dem die Mitarbeilerin-

nen und Mitarbeiter i h re Stunden jeweils direkt auf bestimmte Kostenstellen und Produkte/Kos-

tenträger verbuchen können. Es stellt eines der zentralen Elemente der KLR von Wald ufid Holz

NRW dar.



Für jede Kostenstelle wird aus den Ergebnissen der Slnndenaulzeichnung füt'jeden M-onat des

Geschäftsjahres der prozentuale Anteil des Kostenlfägeis berechnei, zu dem in entspiechender

Höhe Gemeinkosten auf den Kostenträger verrechnet werden. Dabei werden die Stunden mit

Stundenverrechnungssät/en einzelner P\mktionen bzw. Besoldnngs- und Vergütungsgruppen

auf der Basis der vom Finany.niinisterium veröffentlichten Personaldurchschnittskosten gewo-

gen.

• Die Kostenstellen Leitun.Q und Stab sowie Zentrale Dienste, in der Zentrale erbrin.nen Leis-

tungen für alle anderen Kostcnstcllen; für die jeueilige Kostenstelle wird daher gemäß Stun-

denaufschrieb des gessimlen Landesbe<riebes der Anteil der ein/elnen Produkte errechnet.

• üie Leisfun.uen der Kostenstellen Zentrale Dienste der RFA werden von den Fach.ücbieten

sowie Schwerpunktaufgaben der RFA beansprucht; für die jeweilige Kostenstelle wird daher

gemäß Sti.mdenaufschrieb des gesamlc« Regaonalforstamtes der Anteil der einzelnen Pro-

clukte errechnet.

<» Für alle übrigen Kostenstellen wird gemäß Stundenaufschrieb der jeweiligen Kostenstelle

der Anteil der einzelnen Produkte errechnet.

Erfassung inu) Ko^lcnvcrrcchnnn^

Mit Ausnahme der Stundenaufzeichnung wird die Erfassung aller für das Rechnungswesen re-

levanien Daten \m ERP-System der Firma Mach abgewickelt. Es gehen nur diejenigen Kosten

in das Umlagesystem ein, die nicht direkt als F.inzelkosten bei cinem Produkt ecfasst wurden,

Die Kostenverrechnung eiToIgt in zwei Schritten. Zunächst erfolgt eine Verrechnung au!

interne und externe Koslenträger. In einem zweiten Schritt werden die internen Kostenträger

auf externe Koslenträgcr weiterverrechnei, Einzel- und Gemeinkosten werden wie folgt abge-

grenzt:

Einzelkosten:

o Sachkosten: Direkte Zurechnung auf Kostenträyer über die Belcgerfassung; die

Kostenstelle wird nachrichtlich angegeben.

o Personalkoslen (ur Auszubildende: Direkte Zucechnung auf Kostenträger über

die Belegerfassung; die Kostenstetle wird naclirichtlich angegeben.

o Übrige Personal- und personalnahe Kosten: soweit keine direkte Zuordnung bei

der Belcgerfassung erfolgt, wird eine Verreclmung anhancl von DISTER vorge-

nommen, gemeint ist der auF externe K.ostenträger verrechnete Anteil der Per-

sonalkosten.



Gerneinkosten:

o Sachkosten: Direkte Zurechnung der Kostenstelle über die Belegerfassung und

Ven'echnung auf Kostenträger anhand von DISTER; zu Auswertungszwecken

"un Rahmen der Budgetüberwachung erfolgt bei der Belegerfassung ab dem Gj.

2010 eine direkte Kontierung auf einen internen Kostenträger; die Ve.iTechnung

auf externe Kosten träger erfolgt weiter anhand von DISTER,

o Übrige Personal- und personainahe Kosten: Ven-echnung auf Koslenträger an-

hancl von D1STER. Gemeint ist hier der Anteil der S:>ersonalkostcn, der im

ersten Schritt auf interne Kostenträger verrechnet wurde.

o Geschäftsfeldbezogene Gemeinkosten: Im Einzelfall werden gesciiäftsfeldspe-

zifische Gemeinkosten nicht anfalle drei Geschäftsfelder verteilt, sondern nur

dem betreffenden Geschäftsfeld zuneordnet.'&'

E.2 Landeseigener Forstfietrieb (Staatswald)

Aufgaben des Gescäiäftsfeldes

Der landesei.nene Forstbetrieb ist mit der Bewirtschaftung des Slaatswaldes des Landes NRW

betraut. Dazu gehört in der Hauptsache die forstwirtschaftliche Nutzung der Sonderliegenschaft

Forst in Form der nachhaltigen und ökologisch fundierten Nutzung der Waldbestände. Gieich-

zeitig obliegt ihm die Bewirtschaftung der zur SonderHegenschaft Forst gehörenden Immobi-

lien. Dazu zählt in der Hauptsache die Instandhaltung und Pflege der Forsldienstgehöfle sowie

die Verpachtung landeseigener Grundstücke zur landwirtschaftlichen undjagdlichen Nutzung.

Hauptertragsquelle des Geschäftsfeldes ist der Verkauf des Holzes aus der nachhaltigen Be-

wlrtschaftung der Waldbestände. Die Erträge aus Verpachtung des Jagdrechtes sowie der Ver-

kauf von erlegtem Wild (Wildbret) sind vor allem deshalb von untergeordneter Bedeutung, weil

die Ma.Kimierung von Jagdeinnahmen nur init aus waldökologi scher Sicht überhöhten Schalen-

wildbeständen zu erreichen ist. Zunehmende Einnahmen verspricht sich der landeseigene Forst-

betrieb aus der Bereitstellung ökologisch wertvoller Waldbestände als Kompensation für Ein-

griffe in Natur und Landschaft nach § 5 Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) sowie aus der

Beteiligung an Waldbestattungsvorhaben und Windenergieanlagen iin Wald.

Die Ergebnisse des Geschäftsfeldes „Landeseigener Forstbelheb" werden im Lagebericht ein-

gellend erläutert.



E.3 Dienstleistung

Aufgaben des Geschäftsfeldes

Im Geschäftsjahi- 2020 hat der Landesbetrieb Wald und Holz NRW nach § 1 l Abs. l Landes-

forstgesetz (l .FoG NRW) noch den gesetzlichen Auftrag, im Rahmen der indii-ekten Förderung

die Waldbesitzenden u.a. durch Rat, Anleitung und tätige Mithiife bei der Bewirtschaftung des

Waldes zu unterstützen (Betreuung). Rat und Anleitung sind dem Gescliäl'tsfeld ..Hoheit", die

tätige VIithill'e dem Geschäftsfeld „Dienstleistung" zugeordnet. Das N4ULNV hat mit Erlass

vom l. Juli 2020 - Az. 20-64-00.00 • entschieden, den endgültigen Termin zur Umstellung auf

die direkte Förderung auf den 3 l. Dezember 2021 zu verschieben. Datier sind im Geschäftsjahr

2021 weiterhin Betreuungstätigkeilen im Rahmen der indirekten Förderung zu erwarten.

Die Betreuung der Waldbesit/.er in NRW umfasst im Wesentlichen die Gruppierungen der

IZigentüiner von Klcinwatdfiächen (ab 0.5 ha) bis mitl'elgroßen Forstbetrieben (max. 900 ha).

Der Waklbesitz in NRW ist stark zersplittert. Die durchschnittliche PrivatwaldFiäche liegt liier

nur bei 4 ha. Die kleinen bis mittleren Waldbesitzer haben kein eigenes Forslpersonal angestellt

und besitzen häudg nur geringe Fachkennlnisse zur Waldökologie und Waldbevvirischaltung

Daher suchen sie die Unterstützung von Wald und Holz NRW.

Die tätige Mithilfe bestellt in der verträglichen Übernahme von Aufgaben der Planung und

Überwachung des Bctriebsvollzuges (technische Relriebsleitung), des forstliclien Betriebsvoll-

znyes (Beförsterung) sovv'ie in der Erstetlung eines Betriebsplanes oder Betriebsgntachtens

(Forsleinnchtung), vgt. § l l Abs. 2 LFoG.

DienstleislLingsverlräge im Rahmen der tätigen Mithilie bestehen

• hauptsächlich mil Fürstlichen Zusammenschlüssen,

• seltener mit Kommunen,

• lallweise mit Einzdwaldbesitzern ILII' Einzelleistunyen.

Für die tätige M-ithilfe sind Entü.dte zu erheben, § l l Abs. 3 LFoG. Das MULNV setzt nach

Anhörung von Wald und Holz NRW im Einvernehmen mit dem zuständigen Ausschuss des

Landtages und dem nordrhein-westrälischen Finanzministerium die für die tätige Milhille zu

erhebenden Entgelte fest.•&'

Die feslgeset/ten Entgelte für Dienstleistungen in rorstiichen Zusammenschlüssen decken nur

einen Teil der Vullkosten von Wald und Holz NRW (i.d.R. ca. 25 %) ab. Für die Reslkosten

werden Transl'ererlöse des Landes zur Veriugung gestellt (indirekte Förclerung), Die gesetzli-

ehe Grundlage dafür bildet § 13 Abs. 2 LFoG. Ab dem GeschäftsJahr 2021 ist die Kostenerhe-

bung an die Betriebsgföße und die Erfüllung der Regelungen der De-miniinis-Veroi-dnung gc-

koppelt.



Die Betriebssatzung erlaubt im Geschäftsfeld „Dienstieistung" die Erbringung von I.eistungen

für Nichlwaldbesitzer (z.B. für Motorsägenschulungen, Fortbildung, Waldführung für Erwach-

sene). Hierfür sind Vollkosten zu erlieben. Die Ergebnisse des Geschät'tsfeldes „Dienstleistting"

werden im Lagebericht eingehend erläutert.

Aufgaben des Geschäftsfeldes

Die Aufgaben des Geschäftsfeldes „Hoheit" von Wald und Holz NRW sind gesetzlich begrün-

det in Rechtsnonnen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes NRW in den jeweils

geltenden Fassungen, insbesondere im Bundeswaldgesetz vom 2. Mai 1975 (BGBI. I S.1037)

und im Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Weslfalen (Landesforstgesetz - LFoG) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NRW. S. 546). Diese Aufgaben wer-

den in der Satzung vom 9. Oktober 2015 (MB1. NRW. 2016 S. 98) genannt. Darüber hinaus

werden mit der Satzung weitere Aufgaben übertragen.

Im Rahmen der hoheitlichen Tätigkeiten des Landesforstgesetzes (LFoG) ist Wald und Holz

NRW als Teil der Landesforstverwaltung im Wesentlichen für die Erhaltung und Vermehrung

des Waldbestandes und die Sicherung seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion im Sinne

der umfassenden Nachhaltigkeitsdefinition des LFoG verantwortlich. Im Gegensatz zum Ge-

schäftsfeld Dienstleistung erfolgt die Betreuung der Waldbesitzerinnen und Waidbesitzer sowie

der fürstlichen Zusammenschlüsse gemäß § 11 Abs. 3 LFoG unentgeltlich durch kostenfreien

Rat und Anleitung. Weiterhin werden der National park Eitel sowie das Zentnnn für Wald- und

Holzwirtschaft im Geschäftsfeld Hoheit geführt. Nachfolgende Aufgaben führt Wald und Holz

NRW im hoheitlichen Rahmen ans:

Forstaufsichl, Forstschutz und die Aufsicht über bestimmte forstliche Zusammenschlüsse sind

auszuüben. Durch Mitwirkung in der Raumplanung ist die Sicherung der Waldfunktion zu ge-

währi eisten.

Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sowie forstliche Zusammenschlüsse sind bei der Bewin-

Schaffung des Waldes kostenlos durch Rat und Anleitung zu unterst'ützen. Es ist darauf hinzu-

wirken, dass forstwirtschaftliche Zusammenschiüsse sowie Kooperationsinitiativen zur Holz-

Vermarktung gebildet, werden. Darüber Siinaus sind forstvvirtscliaf'tliche Förderprograinme

durchzuführen.

Im Bereich der Holzwirtschaft ist die stoffliche und energetische Holznutzung zu fördern, Mar-

keting für Holzprodukte zu betreiben, nationale und internationale Märkte zu erschließen, die

Forschung, Entwicklung und Qualifizierung zu fördern sowie das Cluster Forst und Holz wei-

terzuentwickeln. Daneben sind holzwirtsc.haftliche FörderprograiTime durchzutuhren und Lo-

gistik für die Forst- und Holzwirtschaft anzubieten.



Die Aufgaben, die sich in Bezug auf Forstpftanzen und deren Erzeugnisse aus dem Pflanzen-

schutzgesetz und dem Forstvennehmngsgesetz sowie den damit verbundenen Rechtsverord-

nungen ergeben, sind zu erftillen. Naturschutzflächen im Wald (FFH-Gebiete, EL.LVoge"l-

schutz.ycbietc, Naturschutz.nebiete und Matunvaldzellen) sind zu betreuen und wcitcrzuentwi-

ekeln. Ferner sind Waklnatiunalparke, Jugendwaldheime und andere Umwcltbildung im Wald

zu betreiben.

Wald und Holz NRW hat des Weiteren Waldinventuren und waldökoloyische Untersuchungen,

forstliche Ssaiulortkartieaing und Sticliprobeninventuren durclizul'ühren, Grundlagen des öko-

logischen Waldbaus, Konzepte für naturnahe VValdbauverfahren zu entwickeln, forstliche Gen-

ressourccn zu erhalten und die Herkunft des for.stlichen Vermehrunfis.yutes zu sichern.

Darüber hinaus sind Konzepte für Forsttechnik, -logistik, Arbeitssduitz und -ergonomie sowie

wald- und bodenpflegiichc Arbeitsverfahren zu entwickeln und zu erproben. Auch sind die

Wohlf'ahrtswirkun,Hen des Waldes, u.a. im Bereich der Erholunu und des Tourismus, zu fördern.

Schließlich gehört die Ausbildung, insbesondere des gehobenen und höheren Forstdienstes,

-/.nin hoheitlichen Aufsabenbereich.

Das Gcschäftsfeld „Hoheit'' ist zusätzlich durch das im Jahr 2020 .negi-nndete Zentrum fi.ir Wald

und Holzwirt.schaft Korclrhein-Westfalen (ZWH) vertreten. Dorl wird Wissenschaft und For-

schung mit dein Ziel betrieben, dem Waldbesitz praxistaugliche Verfahren und opcrationale

Handlungsempfehlungen in Bereichen des ökologischen Waldbaus, der Waldpianung, des

Forst- und Klimaschul/.es und der Holzwirtschat'l anzubieten.

Die Ergebnisse des Geschäftst'eldes „Hoheit" werden im Lagebcricht eingehend erläutert.

F. Sonstige Angaben

Die sonstigen finanziellen Vci'ptiichtungcn zum 3 l. Dezember 2020 resultieren aus Miet- und

Leasingverträgen:

2021 fall i.H

2022 bis 2025 fällig
2026 und später

2Ö2Ö
TEUR

2.

6.

10.

972

791

457
220



Irn JaSire.sdurchschnitt beschäftigte Wald und Holz NRW - ohne Auszubildende, Forstinspek-

toi-anwärterinnen und -anwärter sowie Referendarinnen und Referendare 1.213 Mitarbeiterin-

neu und Mitarbeiter (Vorjahr 1.197), davon im Einzelnen:

450 Beamte und Beamtinnen (Vorjahf: 457),

763 TarifbescMftigte (Vorjahr: 740).

Die Gcschäftsleitung im Geschäftsjahr 2020 wurde durch Herrn Andreas Wiebe als Leiter von

Wald und Holz NRW wahrgenommen. Die nach § 65b Landeshaushaltsordnung (LHO NRW)

i, V.m. § 65a LHO zu veröffentlichenden Bezüge der Geschäftsleilung setzten sich im Ge-

schäftsjahr 2020 wie folgt zusammen:

BruttobezüHe von Herrn Andreas Wiebe: EUR l 13.803,56

G. Abschlussprüferhonorar

Das Abschlussprüferhonorar beträgt für die Prüfung des Jahresabschlusses per 31. Dezember

2020 EU'R 64.000 netto und betrifft ausschließlich Abschlusspriifungsleistungen einschließlich

der Prüfung gemäß § 53 IIGrG.

H. Sachverhalte von besonderer Bedeutung nach Abschlnss des

(Nachtragsbericht)

In den zurückliegenden Jahren wurden die Fichtenbestände in Nordrhein-Westfalen durch die

Trockenheit und den Borkenkäferbefall derart geschädigt, dass ein wesentlicher Teil vernichtet

ist. Es ist damit zu rechnen, dass nur ein geringer Anteil der Fichtenbestände in den höheren

Lagen bei günstiger Witterung auch über das Kalenderjahr 2021 hinaus mit Vorräten zur

Verfügung stellen wird.

Aufgrund der guten Nachträge nach Holz besteht die Hoffnung, dass die Preise sich

stabilisieren, sodass trotz der erheblichen kalamitätsbedingten Aufwendungen bei dei'Wieder-

bewaldung und der Reparatur der Infrastruktur das geplante Ergebnis erreicht werden könnte.



Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW hal im Geschäftsfeld Dienstleistung die kooperativc

Holzvermarktung in der bisherigen Form ini Wesentlichen beendet. Mit Beginn des Geschäfts-

Jahres 2021 werden die Leistungen im Rahmen der tätigen Mithilfe unter Berücksichtigung der

Einhaltung der De-minimis-Verordnung in der indirekten Lind direkten S:örderung vcrgünstigt

oder zu Vollkosten abgerechnet. Die indirekte Förderung wird gemäß Erlass des MULNV vom

l, Juli 2020 - Az. 20-64-00.00 - /um 3 l. De/ember 2021 ein.yestellt.

Die internen betrieblichen Abläufe des Landesbelriebes Wald und Hoiz werden durch die

Coronavirus-Pandemie erheblich beeinträchtigt. Um den negativen Folgen der damit verbun-

denen Kontaktbeschränkungen entgegenzuwirken, wurden Tdearbeitsplälze installiert und die

papierlose Rcchnungsbearbeitung forciert. Inwieweit sich die weitere Entwicklung der Pande-

mie sowie die sich daraus ergebenden Folgen auf den weiteren Geschäftsverlaufund die Ver-

mögens-, Finanz- und F.rlragslage auswirken wird, ist nicht verlässlich absehbar.

Mün&tet-,den 18. Juni 2021

Andreas Wiebe

I.eiier l'.andesbetrieb Wald und Holz NRW

a gen:

Anlagengittcr für das Geschäftsjahr vom l. Januar bis 3 1. De/ember 2020

Gt'srisäftsfelder^ebnisse (ur das Geschnftsjaln' vom l. Januar bis 3 l. Dezember 2020
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Anlage 2 zum Anhang

Geschäftsfeld

Transfererlöse

Umsatzeriöse

Bestandsveränderung

aktivierte Eigenleistung
Transfererträge

Sonstige betriebliche Erträge

Summe Betriebserträqe

Landeseigener

Forstbetrieb

0.00

48.137.095,52

-199.196,22

38.660.32

3.981.482,71

4.168.713,55

56.126.755,88

Forstliche Dienst-

leistungen

13.684.800.00

7.318.481,45

1.435,70

0,00

1.525.886,37

1.526.314,58

24.056.918,10

Hoheit

14.876.722,48

1.876.284.81

103.329.31

40.633,25

29.711.337,84

2.144.795.31

48.753.108,00

Summe

28.561.522,48

57.331.86-i,79

-94.431,22

79.298,57^

35.218.706,92

7.839.823,44!

128.936.781,98

Il 8
19
Ho
Un
|12
'si'E.w'i.tlt

114

!^
! is

Materialaufwendungen 35.769.765,80 493.795,64 2.330.925,11 38.594.486,55

Personalaufwendungen

Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Summe Betriebsaufwand

22.470.266,94

2.802.720.55

21.015.895,39

795.454,42

36.470.179.63

1.858.446,75

79.S56.341.96j
5.456.S21,72l





BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Landesbetriebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Münster, - bestehend

aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom l. Ja-

nuar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Landesbetriebs Wald und Holz

Nordrhein-Westfalen, Münster, für das Geschäftsjahr vom l. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

o entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Verwaltungsvorschriften zur

Landeshaushaltsordnung NRW sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung (Runderlassdes Ministeriums

für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz -1-5 - 2.06.01 vom 9. Oktober 2015)

i.V.m. den deutschen, für Kapitatgesellschaften geltenden handeisrechtlichen Vorschriften und vermittelt un-

ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanztage des Lsndesbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie sei-

ner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom l. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

o vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Landesbetriebs. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den

Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung NRW sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung

(Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz -1-5 -

2.06.01 vom 9. Oktober 2015) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz l HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-

mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.



Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unse-

res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind vom Landesbetrieb unabhängig in Übereinstim-

mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen

deutschen Berufspfiichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-

urteile zum Jahresabschtuss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Leitung des Landesbetriebs für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Leitung des Landesbetriebs ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Verwal-

tungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung NRW sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung (Rundertass

des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz - 1-5 - 2.06.01 vom

9. Oktober 2015) i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in

ailen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage des Landesbetriebs vermittelt. Ferner ist die Leitung des l.andesbetriebs verant-

wort!ich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-

ßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der

frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Leitung des Landesbetriebs dafür verantwortlich, die Fähigkeit

des Landesbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verant-

wortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,

anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungstegungsgrundsatzes

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-

benheiten entgegenstehen.



Außerdem ist die Leitung des Landesbetriebs verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage des Landesbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung NRW sowie den

Bestimmungen der Betriebssatzung (Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umv/ett, Landwirtschaft, Na-

fcur- und Verbraucherschutz - 1-5 - 2.06.01 vom 9. Oktober 2015) i.V,m, den deutschen gesetzlichen Vorschriften

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Leitung

des Landesbetriebs verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig er-

achtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Verwaltungsvorschriften der Lan-

deshaushaltsordnung NRW sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung (Runderlass des Ministeriums für Kli-

maschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz - 1-5 - 2.06.01 vom 9. Oktober 2015) i,V.m.

den einschlägigen anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende

geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschiussprüfes-s für die Prüfung des Jahresabschiusses und des LageberEchts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von

wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Landesbetriebs vermittelt sowie in alten wesentlichen Belangen mit

dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Verwal-

tungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung NRW sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung (Runderlass

des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt; Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz - 1-5 - 2.06,01 vom

9. Oktober 2015) i.V.m. den deutschen geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Ubereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschtussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung

stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf

der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von

Adressaten beeinflussen.



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-

über hinaus

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion

auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-

läge für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt

werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-

schlingen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw, das Außerkraftsetzen interner

Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-

system und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-

handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Landesbetriebs abzugeben.

<» beurteilen wir die Angemessenheit der von der Leitung des Landesbetriebs angewandten Rechnungslegungs-

methoden sowie die Vertretbarkeit der von der Leitung des Landesbetriebs dargestellten geschätzten Werte

und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfotgerungen über die Angemessenheit des von der Leitung des Landesbetriebs angewand-

ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfütn-ung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der

erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-

gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Landesbetriebs zur Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit aufwerten können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicher-

heit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-

schluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-

weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum

Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-

ten können jedoch dazu führen, dass der Landesbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen

kann.

® beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,

dass derJaliresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze orcinungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landesbetriebs

vermittelt.

o beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das

von ihm vermittelte Bild von der Lage des Landesbetriebs.



• führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Leitung des Landesbetriebs dargestellten zukunftsorientier-

ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir

dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Leitung des Landesbetriebs zugrunde ge-

iegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-

wie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab, Es besteht ein erhebliches unvermeidbares

Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang unddieZeit-

Planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststeliungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kon-

trollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, den 29. Juni 2021

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

%-y^<^ ,.c^:^
{JösefP|i*fgens) (Karsten Bölting)

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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i. <;.p!iur,ti:.;l?ipn;h

(1) Die AuftfagshRclingunyun gellen iiir VBrträge zvi'ischen Wrlschallspiüfern
oder WnlschaflsprüftingssesGllscha'len (im NactistoliGcnlen zusammenias-
send „Wirtscliafisprüfer' genannt) umt ihren Auflraggeüüni übsr Prüfungen
StQUQrberatLJHQ, BerBtungen in wirtschaftiichen Angc^enheiten und sonsti-
ge Auflrägs, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schnfliich vefeinbail
oder gesotziich z\vincond vor^eschneben ist.

(2) Drillc können nur dann Ansprüche aus dem Vei trag zv.'ischen Wirl-
schaffsprüfer und Auttraggeber herleiten, wenn ciies ausrimcklici'f vere'nbarl
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im l tinb'ick aul
solche Anspräche gellen diese Auflragsüedingungen auch d'esen Drilten
gegenüütir.

(1) Die Weitergabe bsrulliche' Äußerungen desWirtschaftsprüfefs (Afbeils-
ergubnisse oder Auszüge von Arbsitse'gebnisson - sei es im Entwurf odci in
der Endfassung) oder die Informalion (iber dHs Täl'gwsiden des Wirlschalls-
prüfers für den Auflraggober an einen Diillün bedar' der schnniicl'.en Zuslim-
inung des WirtschaBsprülers, es sei denn dür Auilraggebsr ist zur Wcilur-
gäbe oder Informalion aukjnmd eines Gesetzes oder einer beho'dlichen
Anordnung veipfliclilol.

(2) Die Veiwendung bsniflicher Außerjngsn ('es Wirtscha'lsprüfers und die
Information über das Täfiywürdcn des WirtschaftsprüfCfS tör den Autiragye-
her zu Worüezwecken durch de" Auftraggeber sind unzulässig.

Uinfarsr und Au-js;hrur(q d.-:'-, At-!Uf:.ios

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbartR Leistung, nicht ein best'mm-
ler wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wiid nach den Grundsätzen ordnunas-
näßlger Gemfsausübung ausgeführl. Der Wirlschaflspnjter übernimmt iiTi
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfuh-
rnng. Der Wirtschaftsprirer isl für die Nutzung oder Umsutzung der Eigebr.is-
KÜ seine.'' Leislungen niclit veranlv/ortlich. Dei Wlrtschal'tspriifei isl berechtigt,
sich zur DurcMiihrung des Auftrags sac'nverständiuer Personen zu bedienen.

(2) Die Burücksichligung ausländischen Rechte bedarf - außer be; bstrieus-
wirlschaftUchen Prüfungen - dar ausdnickfichen schrifticm^'i Vereinbaiuny

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechlslage nach Abgabe der abschlie&Bnden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirlschaftsprüfer nicht verpflichtet den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuwsisGn.

3. Mity;nku;i(jSpflich(en des AufirnCjC i ;.. '

(1) Der Auftraggeber hal dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaflspriifer ailö für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen undweilersn Informa-
lionen rechtzeitig üüermilleK werden und ih.ni von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die iür die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gill auch für die Unterlagen und weiteren
Infon-flliorcn Vo'gänge und Umsländs, die erst während der Tgligkeit des
Wirtschatisprjfc'ä üe^af"l werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtsch.-l'ts-
prüfer geeignete AiiEkiin-'lspuibOiien benRnnen.

(2) Auf Veitangen des Wirtschaftsprufefs hat der Auflraggcber die Vollslän-
digkeil der vorgeleglen Unterlagen und der v.'eileren Informalionen sowie der
gegebenen Auskün'if und Erklärungon in einer vom Wi'lsciiafispri'rfer formu-
Sserten schriftlichen Frkiärung zu bestätigen,

'}, ^ichc-n.inu ^P! Urf^b^änyc^k^i'i

(1) De' Auftraggeber hal alles z.u untertassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des WklschaHspruiors gefährdet, Dies gilt für die Dauer des
AuftragRverhällnisses insbesondere für Angebote suf AnslettLtng oder Über-
nähme von Orgarnunktionen und für Angebole, Aufträgo auf eigene Rech-
nung zu übü'nshmen.

(2) Sollte die DurcliKihrung des Aufliags die Unabhängigkeit des Wirtschafls-
prüfers, die der mil ilvn verbundBnen Unternchinen, seiner Melzwcrliunler-
nehmen oder solcher m'l ihm assoziierten UnlernGhmen, auf d.R die Unab-
hängigkeilsva'schrifton in c'Richer Weiss A'iwendung finden wie auf den
Wirtschaflsprüfer, in anderen Aiiftragsverhällnissen bee;nlrächligcn, ist (ler
Wirtschaflsptüfer zur außerordenllichen Kündigung des Auilrags berechtigt.

BericiUen-'-UUt.uH ;md inundi- Air.huniiä

Soweit der Wirlschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen dei Büarbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese scnriftliche Daislullung
maftgeüond. Entwürfe schriSÜicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders verainbart. sind mündliche Erklärungen und Auskun'te des
WHiiC''iaflsp''yers nui da"n verbindiich, v.'enn sie schriftlich besläliyt werden.
Erkläiungen und Ausltünflü clc-s Wirtschaflsprufers außerhalb des eiluilten
Auftrags sind stets unverbmcliic''.

7 Mhnqr-th&sFit'iyuny

(1) Bei slwaigon Mängein hat der Aullraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen Unterlassen bzw. unüe-
rechligter Verv.'eigemng. Unzumutbarkeit oder Unmäglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zuriicklreten; ist der
Auftrag nicht von einem Veibraucher erteiil wordon. so kann der Auflraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vcilrag zunicklrelen, wsnn die erbrach-
te Leistung wegon Fehlsch'agens, Unlertassung, Unpumulbaikoil oder
Unmöglichkeil der NacherSillung für ihn ohne li'ileresse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersalzanspriiche boslehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitiuung von Mängeln muss vom Auftraggeber
uover^ö^fich !nTexltorm geitend gemacht werden. Ansprüche nacEi Abs, 1
die nichl auf eine; vorsälztichen l-landl.j"c ücruiien, verjähren nach Ablauf
emes Jahres ab dem gesetzlichen Vorjärifiingsheg!nn.

(3) Offenbare Unrichliykeilen. wie Z.B. Schfeibtehlcr, Rechenfehter und
furmolle Mangei, die in einer beruflichen Äußerung (Berici't, Gutachlen und
dgl.) des Wirlschaflsprüfers enthalten sinti, können jederzeit vom Wtrt-
schaftsprüier auch Drillen gegenüber bericht'iglv/erden. Unrichligkcilen, die
geeignot sind. in der beruflichen Äußerufg des Wirtschaflsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Ä'jßerung auch Di Iten
gegenüber ^urückzunehmon, 5n den vorQenannlen FäHen (Bt der Auftragye-
ber vom Wirtschaflsp'üfertunlichst variier zu hören.

Sd-swesc-? TI;.-:-'r ^nn"»i!i!^ v Dfitten. O^t^iv ,-' ^ •-

(1) Der Wirtschaftsprüfer isl nach Mallgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HOB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufsläligkeit anvertraul oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewah'ün, es sei denn. dass dü( Auftraggeber thn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirlschallspräfer iwd bei der Verarbeilung von personcnbezogenen
Datef! die nationyien und enroparechtfichen Rege'iingen zum Datenschutz
beachten.

9. H..'."-.--

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Lelslungen des WirtschaHspräfere. inEbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbßüchränkunaen, insbesondere die Ha-ffungsbeüchrEmiamg rißs § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofürn weder eine geselziiche t-laflLingsöeschrankung Anwendung findet
noch eine Rinzelverlragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
dos Wirlschaflspriifers für Sci'adensersalzansprüche jeder Art, rr.il Ausnah-
n'e von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit
sowse von Schäden, die eine ErsatT'pfiicht des Hersle 'ers nach § 1
ProdHaftG beyründen, bei einem ^alirfassig verursschtün iL.'i.-vülrie" Scha-

dens'all gemä& § 54a Abs. 1 Nr. ? WPO auf 4 Mio. € bsschfa-',!.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverliältnis mit dem Anf-
Iraygebei stehen dem Wirtschaflsprüfer auch gegenüber DrillBn zu.

(4) Leilen mehrere Anspiuchsleller aus dsm mit dem Wirtschailspl Ufer
bestehenden Vertragsverliältnis Ansprüche aus einer fahriässigen Pflichlver-
letzung des WirlHchaftspfüfers her. gilt der in Abs. ?. genannte Höehslbelrag
für die betreffenden Anspruchs aller Anspiuci'.sleller insgesamt.
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(5) Ein einpe'ne' Scliadünsfall m Sin"e von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mRnrp'pn Pl icrilve)fotzuncen stam'Tiendcn üinheitfichen Schadenü

cecfibpn ('ii-'r i.'."zul"L Sc'-iflfle"=ifali unlassl särnlliche Folgen einer Pll'chl-
vrjf el^uf'c ohne Rtir'--;stcr'( djfjjf ob Schaden n einum odüf in T.ehrereo

cijlc njnclF---foQR"c<en Ja(l(Llr'< ü^tstande1" sind Onbü) oilt mohr'faches auf

r; eir:"(.-i OtlL'i yloicn.irliqer Feh!ü(yu(;!lc Lie'une"dBS Tun orifi Unteriassen als

c- "tic't' c">- nf chSvc-r.el7.iny v/ün" d.G Uei'T-ffF-ndi-n Anyü^-'yünfieiten mitei-

r>a-iri^r in rec;ittn;s'-c'r üde.- wirisrhnf! clion Zu^ci'r'renhfl'-c stehen In

d'ip-F.err F,i:; }!,<.{';"- dct \'\'< ftsch.':iHF.oflü'L'( fiui bsü p.d'' Höhfi vnri 5 tvho. C in

Anüpfuch cpno'TT'on wv«l^!\ D:e ßfiiirenzLjng cijf daü Fünffache de? Min-

deplvö-'s ch'r-;lu'-'(;^ü!..)n-rc iiill "irhi hF- »„'eyf-'iztich \'orr]fi?.chnt::)bp>".r-'i Pflcnt-

pfü^uriüc'n.

(6) Ein Schsdenserspttranspruch urliscnt, v/enn nfchl innerttaib von sechs
Mündter. "ach dsr pc'i.^lllfchüfi Abtel'!n;).(';a rier E<"öüli; c'slung Klaqe ftrhoben

w t'd jnd du' Aufl'sggpb^r au'' diebc Foige t'incev;ifi=.en v/u'Ju. D'es gflt nicht

fur Schüdü"sersai7rtnsp^')dH-> diu aji l.'nr^^t7lir>''es VüttuSk""' ^'jrück?tifuhk

ren s l~:d suw'u bai esner sc^n.cihaKcn Verletzung vo^ l fibfin. lsö?päf oder

Geyjnilliu'l sow.e bei Schälle^ diu o ne Frpal-p-lidil dus Hu'stei;or5 nach §
! prndt lr3HG i)Cijfür't.le'~', Da'i Rt-chl die EiFirude de?" Ve!qa^ai>~'u yüitodd zu

rächen Lrc'iLsi jFibenihrt,

(6) Die Bearbeitung besonderer Ehzelfragen der E'ntoinmunsleuei, Körper-
schnftsleue^ Go\vctäosleuer. r!"npi!Kh'-\vf"'lj';g und \/eiFrnögenc;tei.ter sov-'ift

allci Fiagen der UmsalzstOLicr Lu""slüURr, sonslinRn Sleuern und Abgaben
cf^ü'gt auf Rn ind wwe, Ot.<c;ondu'u" Ajflr.?;gs, Difl? q •t auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Sleiieiangeleyonliuitcn, Z.B. an-'
de"'" G?-hf&t dyr Ero^.chaftstcisnr Kn;"i (."ilvp-hc'rüluucf, G'undc^verbst^ue.1',

b) die M'tw'rkung un^ Vßr!c't::'lf'u •n Vefführen v'üf dun Gß'''c'iSfn de'' F -

"an^ und dc'i Verv,'^lttf'"qsQenct'täb<jrho t so^ie ifi SlfijF-r^trafsarhen

c) d'e l-iBralende und gutaclilliche "'ai gkeil ;m /'u5a'nme')''ian(i mit U'n-

w^nd iinqftn. Ka^'l-;i erliüh.ur'g und -herabselzuny Saniefung Efnlnti und

A'j&sc''c"dcri ei'^cs GRSC Ischalle's Bul'icibsveräjRe'nnp. l quidalio'i und

dc;ra!s:chen .i^d

d) riie »nleislutzung bo de;- r'-';!l:iing von Anzoige- und Dokumenlalions-

p' erteil.

(7) Soweit s,ich d e Ausarbeitung der Umsalzsleuerjahreserklärung a s
^usälz chp Tadgke l ^Oüfr'ü'pfic1' w~rri, RRhö-'t ci..^7U '; c'il die Ubüfp;ufLtng

utw^iqe1' bsRondc'ur ujcln'aß ger Voi'a-,tscet2Utii4un ÜÜW|LI tJJG Ffage ob aHe

i" Budachl kommfindan .nnSülz^tuucnc'chlliChen Verq;t"stn-]iingen wah'QR-

nonmen >A'orclef' sifd E'nc Gowähf- für die voHst^''^ijc E'fdäsu'ig der Unter-

lauen zu- Gelleodmacl-nini-i des Vo":luuorao;-ugF. wird nic"l libeffornnie".

(1) Anded der Anflraggebei nyclilräc)lir.h rip" ritiicli Je" W rtschaflspri'rfBr
ceprüften iind '-i';t üi?iL"f BeEtä(;tiii-''^?.vei>';et-\ v(j"k.L.lk''«nßn Ab?c':'uss odür

LayoÜL'ric'il dar er dis^.e'i Bi-'&läl'gjncsvenr.ftfk l'^clit we.lcruc-wende".

S Ssi der Witlscti(.it't';'p'ufRf pine" Bebldt.yjng^vermßrk nicht eftc {l so s\ ein

i iin'A/ei-; du' d.e djrch ripn VtV!?-lst-ii.jft'Jp('uIe'" c,irchr;efühctc Pfjfung im Lage-

berir.ni ndfii an j-'ilt.'fui •üi riie Offp'-lliclikt.' l bosürmlRr Sie IR nur nil sclirifl-
lic"ui Einw l q.ng rief. Wiil.£t;iiafl50r;ifer'i u"i-l r-nl. ilc'r >.'un ilim qRpenprglen

l'Vo'tdut /M'ass'q

(2) W-riprr.ifl der Wir!scnaFlsnr."ifRr i-ifi" Seslätigungsverme'-k, so darf um

ßesl.-sl .-i,l'-.q:."c"it"k mchl v;pi|pm;i',?ndül werden. Hai der Audraggobe'

du'i Bc'-.!älig.inqs'..'er'n;'il.. liuifils ve^vendel so hat ei au! Ver'angen des

WifibChc]fl?nr,ifers C'R" W<i!cfiLif nRkanntzugei^en.

(3) Der Autiraggeüe" hat Anspruch auf f;.in' Boi chlsausfe-lifinngen. Weileiu
Ajsfe'liqunt'iF"' wo'de'-i bü^oode''p '" R(.'c:""j-'y gestellt

(1) Da Wrlscl-ia-'li.u'.jlu- ;sl borechl'ql F.OWU" bei der Beratung in steuerli-

chen FwRl-'Wien j ü auc" "r, Fa:le der Daje'üeralung die vom Auflraggeüer

nRn^m(Fr T.-~stt?achi„>f*. .^sbRsonrip''?' Zahler'üngaben. ?i!s nchtsg und voliülän-

diy ^jüE-urtde zu !sqR'-> die'ä yl't auc" hlf ß.ichführungsa'jR^age. Ef" hat jedoch

(if.'n Auitfdugeoer asi'' I'or' iliri fcslccsteHte Unnrhl'gkcilc" n;nz;iv.fitsen.

(2) Der SleuBrberalungsaullrag umfassl niclK die ;;u( Wahrung von Frisle'i
ur'oiderlichen l l."~i11u"y(.'n Cb sei denn, dass dei1 Wirlschaflsprirer hie''ZLl

Finailiücklic'i i-'c.' Ajflrar) lihemommor hat. In diesBn" Fall hat do.r Auflragcie-

her cieni \'V fl^cha'tsn'-.lfer rs'fe ^ü( dif.- Wci^.rj^g vo'" Fr sleti wesentijc'nen

Unte>rlagRn. fnshüfcondüfe Slpufi''nFfic!ifidc-, üo rGchtzeitig vorzulegen, däüs

ile'T W'rtscli.ilL.u'üfüi e.nß ano,erv-ssvv Br-'a'uo lungszeil zd' Vcifüyung

i.k.ht.

(3) Mül'gels e.ner ancierwciliyen sc'".-'ift chen Vü'üifiuafunü urr^asst riie

.^.i^nUe Slyuc''bc''^t,ir'q folqr^'ido in d ü Vertr.=csdauer fallendün Tätigl<ei-

k'ii:

a) Ausarbeituny du- Js'Tessleuererklärungcn fii'd'e Einkommenslcuc'
l<örperschaflstüuer und Gftwefbeslcuc?r sow;e derVernI1ÖgenslcucrG!"'<lä-

'''jnfjen und zwar auf Grund de< vo;n Auflraggeber vorzuscgenden Jshr&s-

cibst;':hiüssp , ind sonyligcf f'Jrd'e RRatejerung erforderlicher Aufslei)unyen

jl'd Nachweise

b) MachprüfLi'iü van Steuerbescheiden zu den unter a) genannlett SteLieirn

c) Veihandlunge" mit den FHianzbchörder in 7us3iimenliang T:it dsn
untei u) j"d h) qe"?inn(en Ei'Kiüfjngon und Besc''!e)dün

d) Mitwirkung bei Beliieüsprüfungen und Ausweitung der ErgehnissR m"
Bf-'lfJeh^;')n"if.!r.<'je'" hfr-.^chl! ch deriinter a) genannlen Steuern

e) Milv/irkung in Einspruchs- und Oescliwu't-'üver'ah'R- n ns;chllich dei

unlüf a) gerannten StöUüfn.

Der Wirlscha<tsprüfui borüciisichligl bei den vorgenannten Aufflaben die
wesentliche veröffanl'ichle Rechlsprechung Jnd Verwaltungssuflassung.

(4) Erhält dei Wrlschai'lspriii'er füi die laufende Steuerberaluny e:R Pau-
?rha'ho"orsi EO sind ira^qe^ dndü'r.ü liger sc'-.ri'llir."ü] Vo'cr'barjngen die

unler Ah? 3 B!IC)'^L d) urid ei gRnF.n.rih3n ~yt ck^ito1' Geso^d^rt ?j lion0fic"

ren.

(5) Sofern dar Wi'lschaflsnr;iferauch Slcuerberaler isl und die Slouorbeia-
lerverg;ilijnguvero'd">ng iiir rlie B.."rf-.SLing def Verfliiiii'K) ünzuwündcn sl,
t,jnn f?fr'e höhftfp ini!.1! 'r^U: Qore a s diß LieL-.oLidi'ulif-.' VF;l-qf!l;i'''iq '^ Te?t:t?u!iti

v'L'ffa nbri'1 -A-s-ielpn,

Die Kui'tni.jfiikatiün zw sr.hen rien; Wtftüe"ü?tüp'üfcfr iind dem Afrtr.icitiebec

'onr, auch per E"Mct;i c'rlüCjun. Sov-'Ri) dej' Au'tfciyyt-bu? c' nc KocrFritn>)<aSion

r:p.r f'-Maii '-ch[ \vü''ücnl öde-' offsorn'leic' S c(!ürheiEäc^fo''den.jnc3en ste!(l wie

rhv.-i il'i-' Vfitcliljsselurq vn- F-(',.1a is wild i-lc' Au'lragge.ier flen W '1-
äch^tspfi're'" entsp-'ec? cnd f; Tpvl'om fni'nrmp'en,

(1) Der Wi'tsr.rsll&pr.ifüi ''dl "eaen seiner Gebühren-odei Honorarfarderung

Anspruch .'i.if EiüljUui'g sc-ner A.ist.''lCjf::'n, die UmsalzslGLier Wird zusätz|tci"i

bsrec^npt. Er kann anGemR'ssene Vof5c';i)übüc üj1 Vorgülung und Austagsn-
e(L'i;t^ v6''.fl'~'gt::>n .ind d (•:< AubS-u'c"jr1g sRJnsr t e 5lung vcn dtjf vü!)cn Bafne-

d.yj-g se-nR.' AnspniRhe dl-iliüiniig n'.-ichRn Mfih'ere Aui't'iKjyuac' haften als

Gesantljchj;dner.

(2) Ist dci Au^raggebe?" kein Ve^biauc^üf. so isl eine Aufrftchminy gegen
Forderungen des Wirlsnhaftsp'-üfcrs aur Vergülung jnd Ans'niicnuiäük nui

n-il unhpslrilk-nü" Ot'vi 'cchls'."'äfl g <esloesle!itBi] FoiJc-iupge'-' zulässig.

;• 'tt.iffu-ipn

Dei Wnlschaflsprüfer ist nicht be'rl, dn Sl'eilbeilpgunqsverfahren ver ci'ior

VüHyauc^&rschiichUncjSSteile "'r S ''no des ^ ?. des Vf='<'or.~j>inheif&t;c'itbc't[ü-

gungsge?ie(z6s teiizunühmen.

Rf.,.1'1

Fjf den Ati^traa scifie D'j-'c")ji",.r

s'j'üt'nc dll njr dRUtsc'ift^ Rl(.lc'!l.

riiR s ch hieraus eiyobenden A"-




